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Die HmiiMljle im khcmligrn ArAdisthim Kastl.
Von Issef Schilliger in Pruntrut.

s ist bei den Geschichtsschreibern nnd Kulturhistorikern herkömmlich,

mitleidvoll auf dos 16. und 17. Jahrhundert zurückzublicken

und diesen mit einem gewissen Stolz unser fortgeschrittenes

Zeitalter gegenüberzustellen. Als eine der traurigsten Erscheinungen
jener vergangenen Tage wird mit Recht der Hexenaberglaube bezeichnet,
der in der That zu den furchtbarsten Verirrungett der Menschheit
gehört und Tausende von Unschuldigen einem qualvollen Tode
überlieferte. Trotzdem dürfen wir über eine Zeit nicht den Stab brechen,

die, wie jede andere auch, auf Grund der gegebenen Verhältnisse und
der herrschenden Weltanschauung handeln mußte. Vielleicht werden

später „sanftere Jahrhunderte" über unser Zeitalter der „Humanität",
das den Krieg immer noch zu den nothwendigen Uebeln zählt, auch ein
mildes Urtheil fällen.

Unsere Aufgabe ist es nicht, eine allgemeine kulturgeschichtliche

Abhandlung über das Hexeuwesen oder eine psychologische Erklärung
dieser Erscheinung zu schreiben. Was wir beabsichtigen, ist bloß, dem

Leser ein möglichst objektives Bild von den Hexenprozessen vorzuführen,
wie sie in der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz Pruntrut stattgefunden

haben. Zu diesem Zwecke haben wir die im hiesigen Archiv
befindlichen Aktenstöße, betitelt: Oriininalis, in KortilsZiis, Vsnsll^iis
<à lUalkkseiis einem eingehenden Studium unterworfen.

Genannte Aktenstöße enthalten die Prozeduren von über 160
Hexenprozessen, worunter in 76 Fällen die Todesstrafe vollzogen wurde.

Bom Jura zum Schwarzwald. VIII. 1
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Wenn man aber die Aeußerungen der Angeklagten und der Zeugen über
verurtheilte Hexen in Betracht zieht, worüber die Prozeßakten fehlen, so

dürfte die Zahl dieser unglücklichen Opfer noch bedeutend größer sein.

< Die ältesten Fälle sind aus den Jahren 1546 und 1550 und
kamen in Reinach und Therwyl vor. Erst im Jahre 1571 finden wir
einen Hexenprozeß in St. Ilrsitz (St. Ursanne) und damit beginnt auch

für den Elsgau diese Geisteskrankheit der menschlichen Gesellschaft, um
erst im Jahre 1670 wieder zu erlöschen. Ihre Zunahme und ihr all-
mäliges Verschwinden erinnern geradezu an den Verlauf einer physischen

Krankheit. Während die Jahre 1571—85 zusammen bloß 9 Prozesse

aufweisen, bringt auf einmal das Jahr 1589 deren 6, das Jahr 1594

11, die beiden folgenden Jahre je 5, worauf wieder eine Pause
eintritt. Aber mit dem Jahre 1609 entfesselt sich die Hexeutollheit mit neuer

Wuth, und es steigen von da an bis 1617 die Prozesse jährlich im
Mittel auf ein Dutzend.

Die Krankheit zeigt aber nicht bloß ein zeitliches Wachsen, sondern

auch ein örtliches Fortschreiten, Die ersten Fälle von Hexerei im Prun-
trutischen weist also, wie bereits gemeldet, St. Ursitz auf, und dort
fahren sie fort vereinzelt aufzutreten, um sich gegen 1580 hie und da

in der Nähe von Pruntrut zu zeigen. Im Jahre 1590 wird dann

dort die Hexerei epidemisch, ergreift zuerst das Dorf Cornol und breitet
sich rasch über das ganze Gebiet aus. Eigentliche Herde sind Bure,
Chevenez und Alle. Auffallend gering ist die Zahl der Prozesse im
Städtchen Pruntrut selber, es kennt nämlich bloß 5 Fälle. Gegen
das Jahr 1625 verschwinden sie im Elsgau fast gänzlich, zeigen sich

nur noch vereinzelt in St. Ursitz und in den Freibergen.
Daß die Großzahl der Angeklagten und der Verurtheilten Frauen

waren, fällt nicht auf, denu Jedermann weiß, daß das weibliche
Geschlecht das traurige Vorrecht hatte, fast ausschließlich dem Verdacht der

Hexerei anheimzufallen. In der That befinden sick unter den genannten
160 Hexenprozessen nur 10 gegen Männer, wovon wiederum bloß 5

dem französischen Jura angehören. Zwei dieser Hexenmeister waren
Küher und betrieben daneben das Handwerk eines Thierarztes und

Quacksalbers.
Häufig ist das Alter der Angeklagten angegeben. Es varirt

zwischen 40 und 70 Jahren. Eine ziemlich große Anzahl gehört dem

Wittwenstande an. Will man daraus schließen, daß die alleinstehende
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Frau gegen dämonische Einflüsse als weniger geschützt angesehen wurde?
Vielleicht. Indessen scheint bei der Anklage doch meistens das höhere
Alter als Beweisgrund angesehen worden zu sein. Natürlich befinden
sich unter alten Frauen immer eine bedeutende Anzahl Wittwen.

Bloß sechs von den Prozeßakten sind in deutscher Sprache abgefaßt,

weil die Fälle auf deutschem Gebiete des Bisthums stattfanden.
Alle übrigen sind in französischer Sprache.

Nach diesen allgemeinen einleitenden Bemerkungen wollen wir nun
näher auf diese interessanten Akten eingehen. Der Raum erlaubt es

uns aber nicht, dieselben erschöpfend zu behandeln. Indessen sollen doch

die interessantesten und schlagendsten Belege daraus entnommen werden,
damit sich der Leser eine deutliche Vorstellung vom Hexenwesen im
ehemaligen Fürstbisthum Basel verschaffen kann.

An der Hand der Zeugenverhöre wollen wir vorerst die Frage
beantworten: Welches sind die Anzeichen einer Hexe?

Um uns den Ursprung des Verdachtes der Hexerei zu erklären,
müssen wir uns in das kleinliche Getriebe des Dorslebens hineinversetzen.
Ein geringfügiger Umstand, das Versagen eines Dienstes, eine

MißHelligkeit, wie sie der tägliche Verkehr mit Nachbarn häufig mit sich

bringt, ein daraus entspringendes unbedachtes, hartes Wort legt den

Keim zur Feindschaft. Wer einen Feind hat, ist mißtrauisch. Trifft
ihn ein Unglück in Haus oder Stall, sofort taucht der Verdacht gegen
die feindliche Person auf. Dieselbe ist vielleicht Wittwe, also ihres
natürlichen Beschützers beraubt, so daß ein feiger Verleumder sie un-
gescheut angreifen darf. Man kommt mit einem Nachbarn im Laufe
des Gespräches auf sie zu reden, und siehe, dieser hat ebenfalls
Verdacht gegen die gleiche Person. Die Muthmaßung des Einen bestärkt
den Andern in seinem Verdacht, der nun zu einer festen Ueberzeugung
wird. Ein Dritter, ein Vierter, die Verwandtschaft, das halbe Dorf
werden so nach und nach in das Mißtrauen hineingezogen und die

öffentliche Meinnng ist gegen die verlassene Wittwe. Zu ihrem
Unglück scheinen die der Hexerei verdächtigenden Merkmale sich an ihr
vorzufinden. Jedermann hat von dem Hexenprozesse gehört, der kürzlich

gegen eine Frau des Nachbardorfes geführt wurde, man erzählt
sich alle Umstände desselben von Haus zu Haus. Man findet sofort
mehrere auffallende Aehnlichkeiten zwischen der Verurtheilten und der

neuentdeckten Hexe: Sie ist alt, hat Runzeln, die gelbe Farbe und die
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Magerkeit geben ihrem Gesichte einen unheimlichen Ausdruck. Sie
geht gebückt vder gar an Krücken, sie hat zudem die üble Gewohnheit
des Fluchens oder ihre Feinde zu verwünschen. Nun ist es um ihren
Rus geschehen: Sie gilt allgemein als Hexe, und letzteres ist in allen

Füllen der triftigste und häufigste Anklagepunkt. Auch die andern

Hexenmerkmale werden nun nach und nach von einer Einwohnerschaft
entdeckt, die den Untergang der Unglücklichen beschlossen hat: Ihre
Mutter war schon der Hexerei verdächtig — die Teuselskünste galten
nämlich als Familieugeheimniß bezw. Erbtheil. Sie geht wenig zur
Kirche, sie arbeitet an Sonn- und Festtagen, sie reist viel im Lande

umher. Hauptsächlich stand aber im Verdachte der Hexerei, wer sich

mit der Heilung von Menschen und Vieh abgab, denn nur mit Hilfe
des Teufels vermochte man eine Krankheit, ein von Gvtt verordnetes

Unglück abzuwenden. Vor dem Forum des Volkes war endlich

Diejenige der Hexerei überwiesen, welche sich den Schimpfnamen Zsuaolrs
(Hexe) gefallen ließ und sich nicht vor dem Richter durch einen

Reinigungseid rechtfertigte.

Zu diesen allgemeinen treten häufig noch zufällige Merkmale.

Irgend eine eigenthümliche Gewohnheit, eine Liebhaberei kann Verdacht
erwecken. So erzählt ein Zeuge von einer Wittwe in Cornol (1590)

sie habe 140 Stück Rocken gehabt (ssxw viu^ts gusuouillss), welche

sie in kurzer Zeit gesponnen und ebenso viele Spindeln als Rocken.

Mehr als einmal erscheint auch eine schwarze Katze, welche die

Angeklagte häufig begleitet, als verdächtig.

Es wäre natürlich gefehlt, wenn man annehmen wollte, alle der

Hexerei angeklagten Personen wären im klebrigen ganz schuldlos. In
manchen Fällen kamen bei ihnen Vergehen gegen die Sittlichkeit, gegen
das Eigenthum, ja selbst gegen das Leben an's Licht, stächt selten wurde

einer wegen Diebstahl, Ehebruch oder Kiudsmord angeklagten Person

zuletzt durch die Folter noch das Geständniß der Hexerei erpreßt.

Nachdem dann eine Frau längere Zeit allgemein im Verdacht

gestanden, erfolgte endlich von Seiten der Bürger, einzeln vder kollektiv,

eine Anklage vder das Begehren einer amtlichen Untersuchung.

Sv schreibt Franoois Theuriat, Bürger von Alle im Jahre 1609

in seiner Bittschrift an den Fürsten:

„Us xouvrs su^kiaut, estant Zraucksmsut ssbastis clss Arsuàss
iutourbuuss st ckomaiZss gus luz^ ackvisuusut jouruskksmsut su sou
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bsstiaulx, <ius 1u^ mourront 6s mort tsrribls 6s Faoon qus des
Is tsrms des moissons 6s l'an passs jusqu'à, prsssnt Is dit pouvrs
supliant sn a psrdus dou^s obivalx, tous Fort st 6s dons prix,
lüstant iosllu^ pouvrs bomms sn Arands suspisition sur aulsuns
6n villaZs 6'àlls qus on luz^ Faiot a mourrir par surssllsris, st
ns saobant il rsmsdisr, sinon 6s rsoourir à votrs nodls lüxosl-
Isnss, par quo^ il pris st rsquisrt trss dnindlsinsnt votrs Ns-
vsrsndissims st Illustrissims sxesllsncs, voulloir avoir ssZard à

tslls psrts st domaines par luz^ rsosdns st ordonner à insssisnrs
Iss oFllsisrs 6s prsndrs inquisition st information 6s la partbis
auqusl Is pouvrs supliant a suspioion, pour par aprss Fairs st
ussr soinins 6s 6roiot rsquisrt."

(Nebersetzung.) „Der arme Bittsteller ist sehr niedergeschlagen in
Folge der großen Unglückssälle und des Schadens, die ihm täglich an

seinem Vieh zustoßen, welches eines schrecklichen Todes wegstirbt,
dergestalt, daß benannter Bittsteller seit der Erntezeit des letzten Jahres
bis auf heute zwölf starke und kostbare Pferde verloren hat. Da dieser

arme Mann großen Verdacht auf Personen im Dorfe Alle hat, daß sie

sie ihm durch Zauberei getödtet haben, und da er nichts dagegen thun
kann, als zu Jhro Hochedeln Exzellenz Zuflucht zu nehmen, so bittet
und ersucht er demüthigst Jhro Hochwürdige und Erlauchte Exzellenz,
auf solchen von ihm erlittenen Verlust und Schaden Rücksicht nehmen

zu wollen und den Herren Beamten zu befehlen, Untersuchung
anzustellen und Erkundigung einzuziehen nach der Seite hin, wo der arme

Bittsteller Verdacht hat, um daraufhin zu Handel» und zu erfahren,
wie es das Recht erfordert."

Desgleichen wenden sich 1654 mehrere Bürger von Noirmont mit
folgendem demüthigen Gesuch an den Fürstbischof:

dìsvsrsndissims, Illustrissims, lbrss IZsninA ZsiAnsur st (4ra-
oisux ?rinss.

iUs nombrs intinit 6ss panvrss st missrablss psrsonnss, Iss-

qusllss ss trouvsnt st maniksstsnt 6s sour sn four posssdsss 6ss
malins esprits, ou malitloisss, 6ans Is quartier du Hoirmont ns
Iss rond pas tant ssulemsnt trss pitoyables, mais snsour mst
prssqus tout Is bon psupls 6u6. lisu sn Zrands tsrrsur st smo-
tion. ibss „smbas" nommés suppliants sstans tous intsrsssss pour
I'aktlistion 6s Isur propres Asns, Font soZnoistrs l'inllnits 6s
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msllrsnr cxni 8'aooroÌ8t, 1s, oontinnstion plnstoot snAmsntation cis
Is dialoolicxns mslios ds8 xzsr8onns8 sn8psotö8, oonvainons8, st,

ÄL0N8SS8, par 1s8 dkIN0N8 MS8MS3, 8SN ollaNASMSnt ni rsvoostion.
^.nlonns8 d'ios1Is8 x>rsxisrsnt ja psocxnst ponr «xnittsr pszcZ st 8S

rsndrs sn nnZ anltrs, x,onr ^ sxsrosr tonfour x>1n8 lsnr mslslloso.
Ülsi8 x>onr Iss smxsolrsr à osla, st ponr misnx ckairs (mo^snant
1'az^ds ds Disn, 8S Divins dnstios, st oslls ds Vrs. st 111^°

vsoir 1s vsrits st sxtirpsr ts11s8 psrsonnso indÌAns8 cls vivrs
svss 1k8 orsatnrso ds Disn, 1s dit srnt>a8 nomms, onpplisnt trss
lniinlzlsinsnt loslls Vrs. D. & I"- D, gn'à lsnrs trais st psrilsi,
slls vnills psrmsttrs st ordonner ds saisir Dliss tsnnns d'Drnst
Unlrisr dn lloirmont, svss anltrss cksmmss cxns Is present pour-
tsnr Dlands x)s<xniZnat st olrarZs ds dsnonnnsr, cxns sont: Dvatts
tills ds ZIszcrst st dssnnstts ss sosnrs st sntrs gns pourront
S8trs aosusssss ds notitisr sn ckutur, an p lu8 tot, cxus tsirs os

pourrat pour prsvsnir s «xuslgus sntrs inallrsursuss st non psr-
rniss vonZisnos cxus 1s dsssspoir d'aulounAs dss pauvrss intsr-
essss 8upp1isn8 Isnr pourrait suAAsrsr, ns dnnlztsnt anlonns-
rnsnt <xus os8ts sntrsprinss ns réussisss, s la Zloirs ds Disu,
à la satisckaotion ds justios, an rspos ds Vrs. D, <à 1"^ D. st an
trss ^rand advantage st oontsntsrnsnt ds8 loonnss Asns st
tidsls snlzfsots d'Ioslls. Ds lacprslls dsrnsnrsnt Rrss lrumlzlss,
trss olzsissants 8srvitsnrs st sulzjsets. (Folgen 37 Unterschriften.)

Im Jahre 1658 erheben vier Bürger von Cornol Klage gegen

Catherine Reine von dort. Da aber der Hof nicht darauf eintreten will, so

erfolgt einen Monat später eine zweite Bittschrift von mehreren
Einwohnern von Cornol: Viele Krankheiten unter Vieh und Menschen

haben stattgefunden, was die armen Leute zu Grunde richte, und

genannte Person sei ganz sicher eine Hexe ?c.

Die bischöflichen Landvögte hatten die Weisung, Fälle von Hexerei

unverzüglich anzuzeigen. Briefe derselben an die fürstliche Kanzlei
legen von ihrem Eifer Zeugniß ab.

Weitaus die meisten Prozesse erfolgen aber auf Grund der den

Gefolterten erpreßten Angaben von Mitschuldigen. Nicht zufrieden mit
dem Geständniß der Unglücklichen, verlangten die Untersuchungsrichter
noch die Namen derjenigen zu wissen, welche mit ihr am Hexensabbath

gewesen. Nach ein- oder mehrmaliger Folterung gibt sie dann ent-
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Weder auf Gerathewohl, jedenfalls aber häufiger vom Hasse gegen

ihre Feinde geleitet, eine kleinere oder größere Anzahl Frauen an,
welche sie an benanntem Sabbath gesehen haben will. Auf diese Weise

hatte mancher Prozeß mehrere andere im Gefolge. So erklärt sich

auch die Thatsache, daß in einem Dorfe die Hexen sich rasch vermehrten,

nachdem ein Fall vorgekommen war.
Nachdem die Denunziation einer verdächtigen Person auf eine

dieser Weisen erfolgt war, hatte der Hofrath einen Beschluß zu fassen.

Wurde die Anklage als nicht genugsam begründet angesehen, so lautete
der Bescheid: „Die Supplikanten sollen vorerst genannte argwöhnische

Handlungen umständlich angeben und spezifiziren," oder: „Es sollen

Dr. Faibvre und Schultheiß Farine (die Untersnchungsbeamten)
hierüber sich informiren und ihre Information zur Vernern Verabschiedung

zu der Cantzlei befördern." Meldete ein Landvogt einen Fall, so

wurde ihm oft anbefohlen, noch genauer zu untersuchen und die

Angeklagte zu überwachen. Schien aber die Anklage begründet, so

verordnete der Hofrath durch ein Dekret: „Es solle die Betreffende nit
allein gesänglich eingezogen, sondern auch, wie Rechtens, torquirt und

peinlich gefragt werden."
Das Prozeßverfahren begann immer mit einem oft sehr umfangreichen

Zeugenverhör. Dabei waren die Beamten offenbar bemüht,
unpartheiische Zeugnisse zu erwirken, da der Zeuge, bevor er seine

Angaben machte, befragt wurde, ob er mit der Angeklagten je Streit
gehabt habe. Jeder Zeuge mußte seine Aussagen eidlich beschwören. Im
Ganzen dürfen die Zeugen als ehrliche Leute angesehen werden, die

natürlich vom Aberglauben ihrer Zeit befangen waren.
Alle ihre Aussagen, die ihnen zugestoßenen Unglücksfälle u. s. w.

sind jedenfalls wahr^ bloß hatten sie, statt nach dem natürlichen
Grunde zu forschen, Verdacht auf eine Hexe. Auf die bloße Zeugenaussage

hin wurde auch nie ein Urtheil gefällt.

Im Allgemeinen ist das Zeugenverhör sehr langweilig und
gleichförmig. Als stereotype Aussage kehrt bei Allen immer wieder: „Sie
ist allgemein als Hexe verrufen." Alle positiven Angaben lauten dahin,
die Angeklagte habe Menschen und Vieh krank gemacht. Einer Zeugin
erkrankte z. B. ein Kind. Sie erinnert sich, daß am Tage vorher die

der Hexerei bezichtigte Person in ihrem Hause war und das Kind
berührt hat. Eine Andere hat zwei Kinder durch den Tod verloren:
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Die Angeklagte ist natürlich Schuld daran. Eine Dritte klagt, sie sei

als Wöchnerin unfähig gewesen, ihr Kind zu stillen, weil sie von der

betreffenden Person verhext worden sei.

Die häufigsten Klagepunkte der eingeforderten Zeugen betreffen
Beschädigungen am Vieh. Wenn eine Seuche unter den Hausthieren
ausbrach, so suchte man nicht etwa die Ursache auf natürliche Weise zu
erklären, sondern man schrieb das Unglück dem bösen Willen einer Hexe zu.
Dem ist ein Pferd erkrankt. Die Nachbarin, eine schon längst
verdächtige Person, hat es letzthin am Brunnen gestreichelt. Dabei hat
sie natürlich dem Pferd die Krankheit beigebracht, und dessen

Eigenthümer tritt als Zeuge gegen sie auf. Ein Anderer bringt vor, dast

eine seiner Kühe die Milch verloren habe, und sein Verdacht fällt ebenfalls

auf die Angeklagte.
Als Gegenmittel bei Verhexung galt Folgendes: Man holte irgend

einen Gegenstand, Brod, Salz, Asche aus dem Hause, oder Kräuter
aus dem Garten der im Verdachte stehenden Person, ließ das den

kranken Menschen oder das kranke Stück Vieh genießen, worauf sie

gesund wurden. So erklärt eine Zeugin auf die Frage des

Untersuchungsrichters, waruni sie die Angeklagte in Verdacht habe, das kranke

Vieh sei geheilt worden, nachdem sie ihm Brod, Salz, Asche und Kohl
aus deren Hause gegeben. Eine Frau bezeugt: Ihr Kind, welches von
Toinette Grillon von St. Ursitz (1596) dadurch verhext worden war,
daß sie demselben auf die Schulter klopfte, sei sofort gesund geworden,
nachdem sie ihm Suppe mit Kräutern, so sie in deren Garten geholt,

zu essen gegeben habe. Eine Wöchnerin, welche in Folge von
Verhexung nicht mehr stillen konnte, ließ sich Kohl aus dem Garten der

Hexe verschaffen, den sie in der Suppe aß, worauf sie gesund war und

ihre Mutterpflichten wieder erfüllen konnte.

Als ein anderes Mittel, krankes Vieh zu heilen, galt „äs dattrs
1o lion cls 1a clits vaolls" (der betreffenden Kuh auf die Kette zu
schlagen^), wobei der Schmerz auf die betreffende Hexe zurückfiel. So
erzählt eine Zeugin: „Unsere Kuh war krank, man glaubte sie

verhext und man rieth uns, ihr auf die Kette zu schlagen, was wir thaten.
Bald darauf kam die Angeklagte in unser Haus und hatte ein ganz
verbranntes Gesicht." Es kommen einige Fälle vor, wo Zeugen be-

* Wahrscheinlich mit irgend einem geweihten Gegenstand.
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Häupten, die betreffende Hexe habe während dieser Bannlösung laut
aufgeschrieen und gejammert, sie habe an den Füßen ein heftig
brennendes Gefühl.

Als der Hexerei besonders verdächtig erschien, wer sich mit den

Thierheilkunde abgab. So sagt ein Zeuge (1595): „Os put aooroisk
lg, suspioiou o'sst Hus la 6its cksiranustts ss mssls 6s mssursr>
soinZusr, 6sviusr st Ausrir 6s plusisurs mUadiss. Us 6sposaut
a employs lad. 6. pour Ausrir auUrsckois 6s sss oüsvaulx, mais
su gusrrissaut puslpus pisos 6s dsstial 1s msms mal tompait
sur uus aultrs, tsllsmsut <xus tous osux gui l'out appsllös u'out
su aulouug soulaAsmsut.

(Uebersetzung). „Was den Verdacht noch vermehrt, ist, daß

genannte Johanna sich mit Krankenpflege, Wahrsagen und der Heilung
verschiedener Krankheiten abgibt. Zeuge hat die genannte Johanna
früher gebraucht, um seine Pferde zu heilen, aber so oft sie ein Stück
Vieh geheilt hatte, ging die gleiche Krankheit auf ein anderes über,
so daß kein Einziger von denen, welche sie herbeigerufen hatten, irgend
einen Nutzen daraus zog."

Als fernere Verdachtsgründe werden von den Zeugen vorgeführt:
Die Angeklagte lasse sich Hexe schelten, ohne sich zu rechtfertigen,' sie

stoße oft Drohungen und Verwünschungen gegen solche aus, welche ihr
zu nahe treten/ sie gehe an Sonn- und Festtagen über Feld, ohne in
der Kirche gewesen zu sein/ sie führe immer den Teufel im Mund/
sie sei häßlich von Gesicht n.

An's Komische grenzt die Zeugenaussage des Bürgermeisters
(mairs) von Courtemautruy (Oourtüsmatrus) gegen Fransois Des-
boeus: Das Gewehr sei ihm ans der Jagd weggeflogen, während sich

der Angeklagte neben ihm befand. Darauf sei er verhext gewesen, so-

daß er das ganze Jahr nichts mehr schießen konnte. Ja sogar, nachdem

er inzwischen eine andere Flinte gekauft, sei er immer noch

verhext! — Für die damaligen Sonntagsjäger mochte die Ausrede
genügen, heute wäre sie nicht mehr zeitgemäß.

In Folgendem wollen wir nun versuchen, das Verhör einer der"

Hexerei angeklagten Person zu schildern.

Nachdem dieselbe aus dem Gefängniß geholt worden ist, wird sie

in das für die Untersuchung bestimnite Zimmer geführt lpoills or-
6iuairs). Als Einleitung dient häufig ein Examen über die Kennt--
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Nisse in der Religion, sowie über die Erfüllung der religiösen Pflichten.
So wird im Jahre 1089 die vierzigjährige Wittwe Maria Maigre
gefragt, ob sie beten könne, worauf sie sich anschickt, das Vaterunser, den

englischen Gruß und das Credo herzusagen, sowie auch das Kreuzzeichen

zu machen. Aber sie weiß davon nur wenige Worte, die man fast
.nicht versteht und kann ebensowenig das Krenzzeichen machen. An eine

-andere Angeklagte wird die Frage gerichtet, ob sie je des Gebetes

gespottet, über die Andachtsübungen Anderer gelacht habe, ob sie in die

Kirche gehe, den Rosenkranz bete, ob sie wohl gar über das Gebet der

.Kinder gespottet oder dieselben am Beten verhindert habe.

Das eigentliche Verhör hebt meistens mit der Frage an die

Beklagte an, ob sie wisse, warum man sie gesanglich eingezogen habe.

Darauf erfolgt gewöhnlich ein Nein. Statt aber diese Frageform
anzuwenden, sagt ihr der Untersuchungsrichter häusig ohne Weiteres, sie sei

Her Hexerei angeklagt. Nachdem man sie noch gefragt, ob sie etwa Feinde
im Dorfe habe, werden ihr die Zeugen genannt und die Anklagepunkte
vorgelesen. Sie muß dann noch erklären, ob sie die genannten Zeugen

für unverdächtig halte oder nicht. Es kommt dann vor, daß die

Zuverlässigkeit des einen oder des andern in Zweifel gezogen wird, da

'Beklagte einst mit ihm Streit gehabt. Es steht ihr dann das Recht

zu, Entlastungszeugen vorzuführen. Aber es liegt kein Fall vor, wo
-das geschehen wäre.

Nach Anhörung der Anklage lautet die Antwort der Unglücklichen
immer: Man thue ihr Unrecht, sie sei eine brave Frau, die Aussagen
der Zeugen seien falsch. Sie wird dann aufgefordert, das gegen sie

Vorgebrachte zu widerlegen. Sie kann solches nicht, erklärt aber,
unschuldig zu sein. Nach diesem ersten resultatlosen Verhör wird die

Angeklagte auf einen oder zwei Tage in's Gefängniß zurückgeführt,

um ihr Zeit zu geben, sich recht zu besinnen. Sie wird ermahnt,
^,,auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und ein vollständiges und

wahres Bekenntniß ihres vergangenen Lebens abzulegen."
Beim zweiten Verhör werden ihr die Anklagepunkte wieder der

Meihe nach vorgelesen.. Auf die Anfrage hin, ob sie sich rechtfertigen
könne, antwortet sie, sie könne nichts zu ihrer Entlastung vorbringen,
deharrt aber entschieden auf ihrer Unschuld. Auf diese hartnäckige

'Weigerung hin wird sie zur Folter verurtheilt. „Vus st gzsss <Zi1i-

.Asmmsnt lss inkormations, dsu ss^arä aussi à, la louons st von-
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kinuslls ckillamakion cks là ckits kil. st sur Iss rspousss ck'issllsmoius
suküsautss à prsuvs sss clssollarAss, l'on appoints gus lg ckitp ^
ssra appliguss g lg torturs pour sn ooukormits àss ckroits àu
Lgint kümpirs tirer la vsrits cks sa proprs douolls, g guoz- ckss

rnaintsnant ou lg soucksmus.^ (Uebersetzung). „Nach sorgfältiger
Erwägung des Zeugenverhörs, in Anbetracht der schon seit Langem
über genannte lN herumgebotenen üblen Nachreden, sowie der

ungenügenden Antworten, die jene zu ihrer Entlastung vorgebracht hat, wird
verordnet, gegen genannte iU. sei die Folter anzuwenden, um gemäß
der Gesetze des heiligen römischen Reiches sie zum Bekennen der Wahrheit

zu zwingen, wozu sie unverzüglich verurtheilt wird."
Was dem Zeugenverhör nicht gelang, was die Kreuz- und

Querfragen der Untersuchungsrichter nicht zu Stande brachten, das erreichte
die Folter, dieses barbarische, aber bequeme Untersuchungsmittel in
den meisten Fällen. Jedes nur gewollte Geständniß, die widersprechendsten

Dinge förderte sie zu Tage. So bekennt im Jahre l6l5
Marguerite Baichaulp von Courtemaiche (Lîouràsmaiolls), nachdem sie

die Tortur zum wiederholten Male ausgestanden, kürzlich einen

gewissen Mann getödtet zu haben, der schon seit siebenzehn Jahren
todt war, sowie einem andern Vieh zu Gründe gerichtet zu haben, der

nachher erklärte, sein Vieh sei immer gesund gewesen. Indessen
vermochten solche Beispiele, wie es scheint, den Glauben der Richter an
die Vorzüglichkeit dieses Mittels nicht zu erschüttern.

Von der Sündhaftigkeit, der Ausdauer bei der Folter hing das

Schicksal der Angeklagten ab. Waren sie stark, gegen Schmerzen
unempfindlich, legten sie trotz der großen Qual kein Geständniß ab, so

konnten sie gerettet werden. Verließen sie aber schon bei der ersten
oder zweiten Folterung die physischen Kräfte, so bekannten sie, von

Schmerz überwältigt, was man nur immer von ihnen verlangte. Wie
richtig man übrigens schon damals die Wirkung der Folter beurtheilte,
beweist eine Stelle aus der Supplikation des Benedikt Schad von
Neuenstadt (1610), worin er für seine Frau Johanna Schad bittet,
man „möchte sie kheineswegs die Tortur erlyden, es würde sie sagen,

sie hette Alles gethan, was Jr möcht angemuttet werden, war oder

nit." Ferner heißt es dort: „Item die Peinliche Torthur ist Sorglich,

daß einer nicht allein, was er wußt, sondern was er nie gedacht,

anzeygen und Sagen wurdt."
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Die mildeste Forni der Folter war, daß man die Angeklagte bloß
an den Ort der Tortur führte, ohne dieselbe anzuwenden. Es sinb

Fälle, wo der bloße Eindruck, den die unheimlichen Werkzeuge auf das

beängstigte Gemüth machten, ein Geständniß hervorbrachten. Meistens
wurde die Hexe zuerst einfach, vermittelst eines Seiles, an den Händen
aufgezogen. Bei der zweit- oder drittmaligen Anwendung der Folter
wurde dieselbe durch Anhängen eines Steines oder einer eisernen

Kugel an die Füße oder an die große Zehe verstärkt.
Von einer Frau von Chevenez, Antoinette Bossat (1534) glaubte

man, da sie nach mehrmaligem Foltern nicht bekennen wollte, der

Teufel verleihe ihr die Kraft, solches zu ertragen.
„lcku es tault ssavor gus lackits Mnuus par lors gu'on la

eonckniss.it en prison eonstsminsnt ssssnvrsit gu'slls ns ckirsiü

risn, volant (zu'slls sstsit ablsstss ckn vies cks tsoitnrnits et pus
par cxusl^us pset svso Is mslin ssprit ells supportait tant IsAsrs-
ment Is torture st tous tourments, but ackviss ck'ussr ck'sultrss

mo^sns, lu^' cksssnt UNA sliappslst ck'uns lrsrlzs appsllss ll^ppsri-
eon, sultrsmsnt cksmonum, st sn IsnAus vulAsirs mills-
psrtuis, ls cxuslls lisrbs sslonA lss naturalistes sst propre eontrs
lss astuess st lz-sus ckn ckiabls, es <xus cks mssms ns protlta.^

(llebersetzung.) Dabei muß man wissen, daß genannte Antoinette,
als man sie in's Gefängniß führte, immerfort versicherte, sie werde nichts

sagen, und da man sah, daß sie mit dem Laster der Verschwiegenheit

behaftet ist und in Folge eines Bündnisses mit dem bösen Geist die

Folter und alle Oualen ganz leicht erträgt, so kam man auf den

Gedanken, andere Mittel anzuwenden, und man machte ihr einen Kranz
von einem Kraute, genannt li^ppsrioon, sonst auch tuAs cksmouum,
und im Volksmunde mills psrtuis (durchlöchertes Hartheu), welches

Kraut nach Aussage der Naturforscher gegen die Arglist und Fallstricke
des Teufels wirksam ist, was indessen ebensowenig Erfolg hatte."

Vor Anwendung der Tortur wurde die Angeklagte gewöhnlich kahl
geschoren, entkleidet und in einen Sack gesteckt. Für sehr verdächtig,

galt, wenn die Gefolterten keine Thränen vergossen,' das war nämlich,
wie man glaubte, eine Folge der Macht des Teufels über die Menschen.

Diesem Faktum legte man so viel Gewicht bei, daß es jedes

Mal ausdrücklich bemerkt steht. Die Angeklagten wurden deshalb oft
gefragt, warum sie nicht weinen.
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Als ein Hauptbeweisthum der Hexerei galt das sogenannte

Ten felsin a l. Es befand sich entweder auf der Schulter oder auf
der Brust, war unempfindlich und brachte beim Einstoßen einer Nadel
kein Blut zum Borschein. So fand man z. B. auf der rechten Schulter
der vbgenannten Antoinette Bvssat ein Mal von der Größe eines

Zehners, in welches der Tvrturmeister heimlich mit einer Nadel stach,

ohne daß Blut herausfloß oder genannte Antoinette sich beklagte.

Desgleichen entdeckte der (sxssatsnr 6s llanlrs jnstios uns inargas snr
l'esx>alls ckroit cks Llirarà ?snAnat cls Lnrrs (16 ll) an lagnslls il
aplcL(paa uns ssplinZns, lagnslls outra 6s clans sou oor^zs saus

gaül tasss semblant ck'anlonuA ssutimsnt) Scharfrichter „ein Mal
auf der rechten Schulter des Girard Fengnat von Burre (i6ll),
wo er mit einer Nadel stach, die in den Körper eindrang, ohne daß

dieser irgend ein Gefühl kund gab."

Die Tortur wurde gewöhnlich so lange angewendet, bis das

gewallte Geständnis; erfolgte oder bis die Richter zur Ueberzeugung
gekommen waren, die Angeklagte sei nicht dazu zu bewegen. Johanna
Vuillat von Cornvl, eine Frau von siebenzig Jahren, wurde vier

Mal gefoltert. Anastasia Vallat von Damphreux erduldete die Folter
fünf Mal in Gegenwart ihrer Anklägerin, welche behauptete, jene

am Hexensabbath gesehen zu haben. Die 72jährige Johanna Noirat
wurde 1670 eine Viertelstunde lang gefoltert, ohne zu bekennen.

Selbst derjenige, der vom Hexenglauben befangen wäre, müßte
beim bloßen Durchgehen der Akten eines Hexenprozesses sofort
einsehen, daß alle Geständnisse eine Folge der Folterqualen sind. Zum
Ueberflusse aber haben wir noch eine ganze Menge von
Widerrufungen der durch die Tortur erpreßten Aussagen. Nichts zeigt
uns deutlicher, welch ein brutales und verkehrtes Mittel zur
Entdeckung von Verbrechen die Folter ist, als die so häufigen Revokationen
bereits abgelegter Geständnisse. Der Leser denke sich ein wenig in
die Situation hinein. Nachdem die Unglückliche sich durch die heftigsten

Folterqualen Aussagen hat abnöthigen lassen, so wie sie die Richter
wünschten, wird sie ins Gefängniß zurückgeführt. In der kühlen
Kerkerluft schwinden allmälig die Schmerzen, das Lebensgefühl steigert
sich wieder, die Gefangene denkt über ihren Zustand nach, Hoffnung
und Muth fangen wieder an, sich in ihr zu regen. Mit diesen ge-
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waffnet tritt sie am folgenden Tage wieder vor ihre Richter und stellt
entschieden alles in Abrede, was sie Tags vorher bekannt hat.

' Im Jahre 1611 wurde Katharina Nicol von Asuel wegen Hexerei
gefäüglich eingezogen. Gefoltert, bekennt sie. Am folgenden Tage
erklärt sie aber ihre Aussagen für falsch, sie habe dieselben blos durch
die Folter gezwungen gethan (par contraints 6s Aslrsnns). Das
Gleiche behauptet sie im dritten Verhör. Von Neuem gefoltert,
beharrt sie auf ihrer Unschuld. Bei der folgenden Tortur bittet sie

um acht Tage Bedenkzeit, was ihr gewährt wird. Nach Verfluß
derselben betheuert sie immer noch ihre Unschuld, worauf sie wiederum

zur Folter verurtheilt wird. Dieses Mal verläßt sie aber ihre Stand-
hnftigkeit, sie bekennt das früher Ausgesagte wieder uud ist verloren.

Magdalena Raignel von Grandfvntaine (1612) war indessen so

glücklich, durch ihr muthiges Wesen dem Verderben zu entgehen. Nachdem

sie in der ersten Folterung ein Bekenntniß abgelegt, widerruft
sie das Ausgesagte am folgenden Tage als unwahr) sie habe es sich

durch die Folterqualen erpressen lassen, da sie die Schmerzen wegen
ihrer Altersschwäche nicht mehr ertragen könne. Die lügenhaften
Aussagen habe sie von einer alten kranken Frau gehört. Trotzdem sie

darauf zu wiederholtem Male gefoltert wurde, ließ sie sich zu keinem

Geständniß mehr bewegen.

In dieser Hinsicht ist ebenfalls der Prozeß der Margaretha Bai-
chaulx von Cvurtemaiche interessant (1615). Mehrere Male gefoltert,
bekennt sie Verschiedenes, nimmt aber im folgenden Verhör wieder
alles zurück. Von Neuem auf die Tortur gebracht, erfolgt wieder das

bereits abgelegte Geständniß. Aus eingegangenen Informationen geht

indessen hervor, daß ihre Aussagen mit den Thatsachen im Widerspruch
stehen. Hierauf widerruft sie alles Eingestandene. Bei einer

nochmaligen Folterung bekennt sie wieder alles, was sie zum Theil später
nochmals widerruft. Sie gesteht dann wieder, ein Kind krank gemacht

zu haben, was indessen der betreffende Vater selber in Abrede stellt.
Nachdem man der Angeklagten solches mitgetheilt hat, nimmt sie alle

ihre Aussagen als unwahr wieder zurück. Von Neuem gefoltert,
bekennt sie, einem Gewissen ein Kalb getödtet zu haben. Der Betreffende
erklärt indessen, nie ein Kalb verloren zu haben. Die Angeklagte wird

hierauf ihrer lügenhaften Aussagen wegen zur Rede gestellt, in Folge
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dessen sie ihre Angabe widerruft. Wiederum gefoltert, bekennt sie-

noch einmal alles Frühere. In einem spätern Verhör erklärt sie nockp

einmal, sie habe sich selber Unrecht gethan und sei unschuldig. Nach,

einer letztmaligen Folterung bekennt sie wieder, wird enthauptet und
ins Feuer geworfen. — Eine Justiz, welche zum Himmel um Rache^

schreit!

Gehen wir nun ans die interessanten Bekenntnisse dieser

Unglücklichen ein und beschäftigen wir uns zuerst mit ihrer höllischen

Majestät. Ueber die Art und Weise des Erscheinens des Tenfelch
sein Auftreten, seine Verführungskünste geben uns die Prozeßakten
reichlichen Aufschluß. Lassen wir das Wort einigen von den Hexen.

Margaretha Mottel von Courtedoux (1595) erzählt Folgendes:
„Zur Zeit einer großen Theuerung befand ich mich auf dem Felde
und jammerte. Ein ziemlich großer und schöngewachsencr Mann
erschien mir hieraus und fragte mich, warum ich klage. Da erzählte ich

ihm meine Noth. Nachdem dieser Mann mich angehört hatte, tröstete

er mich und sagte, ich solle mich ihm ergeben, Gott, die Firmung und
die Taufe verleugnen, wobei er mir Geld in Fülle versprach, das er
mir zeigte. Das that ich nach einigem Weigern, worauf mir besagter

Mann, wie ich glaubte, viele große Geldstücke gab, die aber, als ich»

heimkam, zu Eichenlaub geworden waren."
Johanna Vaicle von St. Ursitz (1589) erzählt den Hergang,

folgendermaßen:
„dontesss st ckit gus sont environ treibe ou guattor^s uns

passes reelle estant cksseontortês pour es gus son mari estait alls
vers la (Name unleserlich) gui vendait pour lors vin et tenait taverne
publigus st gu'iesllu^v la tenait en taire ses plaisirs ck'ieslls et
votant gus son ckit mari cksspsnsait tout, la battait et tour-
mentait cks jour à aultre, alla ainsi ckeseontortse par UNA jour
en son eurtil ckevant la ports st etait es environ 1s micki ou

après. Lt estant apparu à elle unA bomms vsstu tout en noir^
azmnt les piscks semblables à esulx d'une vaebs, cks asssi: bon.

saAS st ck'asses bonne Arancksur gui s'appelait eomme il ckit à

ieells dbitîet. bit ckit iesllu^ cks prime taes à la àits ckslrannstts:.
Vous êtes ckeseontortse la tsmms, gus vous tault il. K)? vous
vous vollies bailler à mo)g je vous aiderais gus vous n'aurikT»
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bsub ds rnsl sb vous lsicos ssss?: riolls pour vous sb Iss vosbrss.

^ puo^ slls luzc rsspoud pus o'ssb pu'il voullsib lsirs d'slls. Ouz^

rsspoud 1o dib Ollilksr pu'il 1srs.il dieu bsud szc slls s'sddouusib
s luv pus sou rasr^ u'irsir vsrs sulbrss lsmrass pus vsrs oils
sb pu'il us lrspusubsrsib plus Iss bsvsruss soin rus il lsissib. Os

puoz^ oils lusb lorb szcss, sprss os ls dib (lllitlsb luzc clib pu'slls
dsbvsib rsuisr Oisu, Orssvav, bspbssms, 1s visrZs Nsris sì lss
Lsiubs. (ls pu'slls tlsb iusbsiuiusub sb ss douus su (lib Ollitksb.

Ou oulbrs 1u^ dsmsuds svoir oompsZuis svso ioslls, dspuo^ slls
lusb ooubsubs. lubsrroZs: ou il llsusb la prsiuisrs lois ss ooiu-
ps^uis, su pusl lisu. Ob ss usburs sbsib ooruius oslls d'uu
sudrs llomms, Osspoud pus ls prsiuisrs lois lusb su clib Ourbil
sb iuooubiusub sur os oils lisusb rsuouovr sou Oisu erssius sb

ìzspbssms, pu'il u'ssbsib ooiuius uuZ aultrs llomms, sb lui bsills
du pousssb pour ls prsiuisrs lois, lui dissub pus s^ slls su clou-
usib s sou iusr^ il u'irsib plus vsrs lss sulbrss lsuuuss. lubsr-
rvAs, s^ slls lui su douus ou uou, rsspoud pu'slls bouolls

sou dib luarzi subrs lss dsux sspaulss svso ls dibs lzoebbsbs, us
ssib pu'il lub ssiusis sis suprôs d'subrss lsuuuss clspuis.

lubsrrvAs pusl propos il tsuisb svso silo psudsub pu'il sub

ss ooiupsAuis, rsspoud pu'il us luz^ dib sulbrs olioss, siuou pu'il
la lsrsib brop riolrs pour slls sb lss sisus sb pu'il lsraib boub

pus sou rusr^ u'irsib plus vsrs lss sulbrss lsuuuss. lubsrroZso
su oulbrs ooiulusu cls lois dspuis ls prsiuisrs il sursib lrsu ooiu-
psAuis s ioslls, rsspoucl sv clib sur os pu'slls s lrsu bsub ds lois
oouipsAuis s ioslluz^ pu'slls us psulb ssvoir ls uoiubrs."

(Uebersetzung.) „Als sie vvr ungefähr 13 oder 14 Jahren
einst niedergeschlagen war, weil ihr Mann einer andern Frau nachlief,

alles Geld verbrauchte, sie täglich schlug und quälte, ging sie in
ihren Garten vor dem Thore / es war etwa um Mittag vder ein

wenig später. Da erschien ihr ein ganz schwarz gekleideter Mann,
der Füße wie eine Kuh hatte/ er war mittlern Alters und mittlerer
Größe und nannte sich Chiffet. Dieser sagte gleich zu ihr: „Ihr seid

traurig, Frau, was fehlt euch? Wenn ihr euch mir ergeben wollt,
so werde ich euch helfen, daß ihr euch nicht mehr so zu plagen braucht
und werde euch und die eurigen reich genug machen." Darauf frägt
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sie ihn, was er für sie thun wolle. Genannter Chiffet antwortete

ihr, wenn sie sich ihm ergeben wolle, so werde er machen, daß ihr
Mann nicht mehr andern Frauen nachlaufe und nicht mehr ins Wirthshaus

gehe. Darob war sie sehr erfreut, worauf ihr genannter Chisset

sagte, sie solle Gott, Taufe, Firmung, die Jungfrau Maria und die

Heiligen verleugnen. Das that sie sofort und ergab sich dem

genannten Chiffet."
Die folgende Stelle ist dem Prozeß der Dorothea Bartin von

Reinach (1577) entnommen. „Es sey in der fasten dreu Jar gesin,
da sey einer in schwarzen kleidern zu ir in die Reben gekommen und
sie petten (gebeten) sie soll seins willens Pflegen, er woll Ir genug
geben, daß sie kein mangel haben müeß. Das hab sic than und er
hab ir ein Hasen mit gelt geben, und hernach noch ein mal ein Hand

voll, da sie heim khommen, sey das im Hafen nicht denn Roßkoth und
das in der Hand nur laub gewesen.

Item wie sie erstmals seines Willens gepsleget, sey er von Ir
gangen, und bald wieder khommen, und sie ermant, wenn sie im volgen
woll, so müesse sie sich Gottes und aller seiner heiligen verleugnen.
Das hab sie than, solches hab er zwei mal an si gemutet, das sie

allweg than."
Agnes Bartin, Schwester der vorigen, bekennt, „daß in der fasten

3 Jar gewesen, Seye der böß zu Ir kommen in Mannes gestalt im
Schlatthvlz, hab si ein schwäre bürde holz tragen. Hab er si ange-
redt, fröwly Ir tragend schwär, wollten Ir mir folgen Ir müeßtet
nit mer so schwär tragen. Das hab er ettlichnial zu Ir gefeit und

Ar gelt Potten (angeboten) in eim Lumpen. Da hab sie seins willens
than und wie si heim khommen, Sey nichts im lumpen gsin den Roßkoth.

Item si hab sich auch gleich ans sein begern desselben mals
Gottes und aller seiner heiligen verleugnet."

In der Urgicht des Jakvb Süry von Muttenz (1577) heißt es:

„Item wie si (Süry und eine Hexe von Therwyl) aber erstlich dahin
kamen, da keine der büß in Mannesgestalt daher, wol kleidt und

ansehnlich, der spräche zu Ir, was haftn da für ein künden. Sagte si,

er will auch unser einer sin und uns dienen. Da hab er Inn
angenommen und ini verheissen, wenn er im dienen und volgen wöll,
so wvll er im gnug geben, er woll im aber nichts geben, er verheiß

im denn, daß er nimmer an Gott denken noch ettwas in seim Namen
Vom Jura zum Schwarzwald. VIII. Z
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ansahen woll. Das hab er than. Darauf er im vil gelt geben, als
er vermeint. Es sei aber nichts den Roßdung gewesen."

Später erschien ihm der Teufel als Frau, welcher Fall vereinzelt
dasteht: „Bei 4 Wochen allernechst sei der böß in Weibsgestalt zu im
kommen zu Oberwilen in des mullers matte, hab schöne kleider an-
gehapt, ein roten rock, weiße schuh und überauß weiße bein und hübsche

brüst."
Nur ausnahmsweise erscheint die höllische Majestät den Hexen in

Thiergestalt, so einer Frau in Bonfol als Bock. Im Jahre 1615
bekennt eine Frau von Pruntrut, der Böse sei ihr zuerst als Mann,
dann als Ziege, später als Katze, ferner als schwarzer Hund, der ein

Schweinchen jagte, erschienen.

Wer einen gesegneten Gegenstand bei sich trug, oder wer den

Namen Jesus aussprach und sich bekreuzte, über den hatte der

Versucher keine Macht und dieser ergriff sofort die Flucht. So erzählt
eine Frau von Chevenez (1612): „ltsm sontssss <^us azmnt rspsn-
tanss cks s'sstrs ckonnôs à l'ennsm^ st llsu allairs avso luF
^u'slls allat sn voaiZs a nrs. Oams ckss Dass, augusl lisa «lis
llsust cku pain bsnit st ckss ollancksUss cks O^rs losnitss gu'sUs
ponckit avso uns oorckstts à son sol, psnckant g^usl tsrrns ells Iss

portait c^us sonckit inrs. ns la pouvait approollsr. Nais c^us la
ckits eorckstts s'sstant rompus st a)'ant psrcku Is ckit pain st o^rs
losnis <xus Is ckit snnsm^ 1'sstait insontinsnt vsnu rstrouvsr."

(Uebersetzung.) „Sie habe es bereut, sich dem bösen Feind
ergeben und mit ihm Umgang gehabt zu haben und habe eine Wallfahrt

gemacht, von welcher sie gesegnetes Brod und gesegnete Wachskerzen

heimgebracht habe, die sie vermittelst einer Schnur um den

Hals hing. Während der Zeit, da sie selbe trug, habe der Teufel sich

ihr nicht nähern können. Da aber genannte Schnur zerrissen sei und
sie das gesegnete Brod und Wachskerzchen verloren habe, so sei der

böse Feind sofort wieder zu ihr gekommen."
Die Umstände, unter welchen der Böse erscheint, sowie die Art

und Weise seines Auftretens und Handelns gleichen sich fast immer
aufs Haar, und es ist unschwer herauszufinden, daß sich dieselben so

tief im Volksglauben eingewurzelt hatten, daß die Geständnisse alle

fast wörtlich gleich lauten mußten. Die meisten Angeklagten behaupten,
sie seien in großer Noth und Traurigkeit gewesen, woraus ihneu der
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Teufel als Tröster erschienen sey der ihnen Geld gab, welches gewöhnlich

zu Laub wurde. Als Gegenleistung fordert er von ihnen, Gott
und seinen Heiligen zu entsagen und die Taufe und Firmung zu
verleugnen, sowie vermittelst Salbe und Pulver, wie wir später
vernehmen werden, ihren Mitmenschen Schaden zuzufügen.

Er erscheint sast immer als schwarzgekleideter Herr, einige Mal
auch grün, und spricht den Dialekt des Landes. Das einzige
auffallende Merkmal sind die Füße, welche entweder gespalten sind wie

Kuhsüße oder rund wie ein Pserdehuf. Manchmal kennzeichnen ihn
auch starke Fingernägel.

Der Teufel tritt unter den verschiedensten Namen auf, z. B. :

Chisfet, Robin, Pisaux, Malvaillant, Visible, Greppin, Karmuß, Noi-
ret, Hämmerlin, Martin, Frappa, Joly, Griffon, Michoulx, Hermelin,
Forgon, Briseford.

Wohl eine der eigenthümlichsten Erscheinungen im ganzen Hexenwesen

ist der Glaube an des Teufels Buhlschaft. Dieser Glaube
muß damals beim Volke allgemein verbreitet gewesen sein. Aus eineni

Zeugenverhör geht hervor, daß Dorfbewohner einer als Hexe
verrufenen Frau im Wortwechsel vorwarfen, sie treibe täglich mit dem

Teufel Buhlschaft. Die meisten Angeklagten, die ein Geständniß
ablegen, bekennen, mit dem Bösen zum wiederholten Male fleischlichen

Umgang gepflogen zu haben, der aber stets von einem Gefühl großer
Kälte begleitet war. Die Richter stellten ein solches Vergehen aus

gleiche Stufe mit den Verbrechen gegen die Natur.
Eine Hauptfrage beim Hexenverhör war immer, ob die Angeklagte

am Hexensabbath gewesen sei. Die betreffenden Geständnisse

stimmen der Hauptsache nach alle miteinander überein: Der Teufel holte
Nachts die Hexen in ihren Wohnungen ab, trug sie auf dem Rücken

an den Versammlungsort, oder aber sie ritten auf dem Besen dorthin/
einige gingen wohl auch zu Fuß. Es wurde da gegessen, getrunken
und getanzt. Der Teufel befahl ihnen, Menschen und Vieh zu schaden.

Salz und Brod fehlten regelmäßig beim Hexenmahl.
Die Orte, wo der Hexensabbath abgehalten wurde, sind zum

Theil jetzt noch beim Volke bekannt und berüchtigt. Das gilt zunächst

vom Creugenat — der Name bedeutet so viel wie Hexenloch —, eine

Stunde oberhalb Pruntrut, an der Straße nach Rsclsre gelegen.

Die Lage und Beschaffenheit des Ortes mögen jedenfalls die Veran-
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lassung dazu gegeben haben, daß derselbe in so üblen Ruf kam. Das
Creugenat ist nämlich eine große trichterförmige Oesfnung, wo nach

anhaltendem Regen ein periodischer Fluß unter heftigem gurgelnden,
Geräusch aus der Erde hervorquillt. Aus der umliegenden Wiese

versammelten sich die Hexen.
Andere Versammlungsorte sind: Repais, der Brunnen von Voye-

beu, das Thal bei Bressaucourt, die Schlucht bei Mavaloz, das Paradies

bei Bure an der französischen Grenze, hinter dem Schlosse Flori-
mont (bei Delle), sowie hinter Chatillvn.

Die Zusammenkünfte fanden nicht bloß am Samstag, sondern

auch am Mittwoch und Donnerstag statt. Vernehmen wir indessen

die Aussagen einiger „Augenzeugen".
Das Verhör der 60jährigen Johanna Vaicle von St. Ursitz (1589)

lautet hierüber:
Interroges oombisn elle ôtait de lois au LabbatD, respond,

qu'elle ^ a êts par trois lois. Da première sn uns eombs estant
clos DDastillon prooDs Lt. Ilrsanne st ^ a environ six ans pins
ou moings. Da seeonds sur Repas ^ a environ trois ans. Da

tisroe prooDs de Dreusenat a environ ung an st demz^.

Interrogée la premiers lois qu'elle tust au LabbatD cloi? DDastillon

qui estait aveo slls st eombisn sites pouvaisnt être st oomms elle

s'^ trsuva, Respond, que son maitrs la vint qusrrs etant assiss

auprès <Iu keug on sa maison, ns sait le jour, lequel la porta
Dors de la dits maison environ lss nsul DsUrss du soir st ^ de-

meura tant au lisu qu'en allant somms en venant depuis les
dites neut Dsurss jusques à trois Dsurss ou environ après minuit z

oû qu'elle trsuva plusieurs flemmes jusques en nomDre d'ung
trente oû quarante, mais n'en oongnsust sinon uns DatDsrins de

Ranimme st un vaoDsron allemand qui demeurait au dit lieu
de DDastillon, st Dsursnt et mangèrent par ensemble. Dt allait
de dit vaeDeron querrs du vin rouge aveo ung eDisn estant eomms

un loup. Dt avaient de la oDair, du vin, des tortel, du pain,
^.u reste qu'ils etaient deux tables toutes pleines st avaient des

bsobisrs de bois st d'argent.
Huant au seoond LabbatD qui lust tenus sur Repas il ^ a

trois ans ou environ, Dit et respond que estant assiss en son
poills par un osrtain jour environ des dix Dsurss du soir, etant
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touts 8su1ls, dormis ses sutsu8 gu's8tsisut M oous1io8, st son msrzs
S8taut pour 1or8 su ^.llsmsAus, 8'sppsrut à, slls 8vu rusîtrs'1s
Olrilkst. Usgusl Is, ports, par ds1i0r8 ds Is tsus8trs gu's8t on Isur
SU^8ÌUS, 8ur 80U sol ^'u8gus 8ur UspS8. bit ^ S8tsut trsuvs
ds8 I101UIUS8, ksmmk8 st ds3 buobs8, ^ju3gu'suvirou trsuts psr-
80UUS8, K8tsut su troÌ8 tsb1s8. M us L0UAUSU8t psr80uus 8ÌU0U

1s bsruius ds bsu ?isrrs st uus mis U0IUKS su prs8sut
bsruius ?bisb>su1st (brillou ds 3t. Ur8suus. tlomms su88Ì rssou-
Zusu3t su dit 8sbbst1r 1s t'smius dotisu Dlsi^rs ds Lîourttsilzrs.
lutsrroKs guslbouusur il tsult gu'slls st 8S8 8smblsb1s3 prs8su-
tsit s Isur rusîtrs staut su clit 8sbbst?, Us8poud, gusud s11s8

8s trsuvout su dit lisu psr su8«iul>ls svsut 8S s88soirs s tsbls
1sur8 souvisut s uus às8suus bsÌ8sr 80U msîtrs su dsrrisrs.
Ht psr sprs8 às8ouu rsprsut 1s 8Ísuus st Is reports 1s ou gu'il
l's priu8s. (jusut su troÌ8Ìsius 3sbbst1i gui tu8t tsuu proslrs
0rsu8sust il s suvirou uu su st dsiu^, rspoud st dit, gu'sI1s3
staisut p1u8Ìsur8, tsut ds LourZvAus, ds Lbsvsusv, U,s8Llsrs,
rusÌ8 u'z^ oouAusu8t psr8ouus, gus 8ou lusîtrs 1s viut gusrrs su-
virau 1s8 8 st 9 irsurs3 du ooir, u's8tsut 8ou rusr^ s 1s msz^8ou
st 1s olisrAss 8ur 80U sol st l'siuporta st us rsviut 8ÌU0U ^'u8-

gus8 sutrs uus st doux bsurs8 sprs8 luiuuit. bl'avaisut pour
1or8 sulsuus tsdls iusÌ8 ds8 uspps8 psr tsrrs, svsisut dk8 Zou-
bslstî: d'arASUt st ds doÌ8 st dS8 S8sus11s8 dsu8 guoz^ s11s8 bu-
vsisut; dit gu's 80U 8Siublsut sI1s8 S8tsisut suvirou troÌ3 viuZtk
st S8tsisut stsudu8 tout 1s louA du prsl^. Oit su oultrs gus
o^sut isslls S8tsut pour 1or8 su dit 8sbbstb brsppsr 1s3 bsurss
s l'borloZs ds ?ourrsutruz^, soiuurs slls S8t boruisrs, s^sut pour
1or3 troÌ8 Loruss8 ds psiu s ou^rs pour 1s8 Asu8 pour 1s Isuds-
rusiu, sz^sut orsiuts trop dsmsursr, pris s 8ou msîtrs gus 1'^
svsit portss ds Is rapporter su 8S rnsvsou, st guslguss s8pssss
ds tsrup8 sprs8 1s8 dits8 ou?s8 bsurs8 1s obsrAss st rapports
su dit 3t. IIr3suus st tursut suvirou uus bsurs sprè3 miuuit.
douts88s su 8urp1u8 avoir lisu 8S sompsAuis su dit troÎ3 8sb-
bstb. dommk SU83Ì 1s dallait uus sbs8ouus toÌ3 bsÌ8sr su oul^

pour avoir soiupsZuis d'issllu^.^
(Uebersetzung.) /,Auf die Frage, wie manchmal sie am Sabbath

gewesen, antwortet sie, sie sei drei Mal daran gewesen: Das
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erste Mal in einem Tobel bei St. Ursitz vor ungefähr sechs Jahren,
das zweite Mal auf Repais vor etwa drei Jahren, das dritte Mal
beim Creugenat vor ungefähr anderthalb Jahren. Auf die Frage,
wer das erste Mal bei ihr war, als sie an den Sabbath ging, wie
viele ihrer waren und wie es ihr dabei gefiel, antwortet sie: Ihr
Gebieter habe sie abgeholt, während sie zu Hause beim Feuer saß, habe

sie etwa um 9 Uhr fortgetragen, und sie fei erst um 3 Uhr Morgens

heimgekommen/ sie habe dort mehrere Frauen, 30 oder 40 an
der Zahl, angetroffen, habe aber keine gekannt, außer der Katharina
von R. und einem deutschen Viehhirten, welcher an jenem Orte wohnte,
und sie aßen und tranken miteinander. Genannter Viehhirt ging mit
einem wolfähnlichen Hunde weg und holte Wein. Sie hatten Fleisch,

Wein, Kuchen und Brod. Es waren ihrer zwei Tische voll und sie

tranken aus hölzernen und silbernen Bechern.

Bezüglich des zweiten Sabbaths, welcher auf Repais gehalten
wurde, sagt sie: Als sie einst um 10 Uhr Abends ganz allein beim

Ofen saß, während ihre Kinder schon zu Bette gegangen waren, —
ihr Mann befand sich damals in Deutschland — erschien ihr der
Gebieter Chiffet. Derselbe trug sie auf dem Rücken durch das Küchenfenster

nach Repais. Dort traf sie Männer, Frauen und Knaben,
ungefähr 30 Personen, die an drei Tischen saßen. Sie kannte aber

Niemanden, außer der Frau des Peter P. selig und einem Mädchen,
Namens G., jetzige Frau des Thiebaulet Grillon von St. Ursitz.

Ebenso erkannte sie an genanntem Sabbath die Frau des Johann
Maigre von Courtfaibre. Zuletzt wurde Jede wieder in ihre Wohnung
zurückgetragen.

Bezüglich des dritten Sabbaths, welcher beim Creugenat gehalten

wurde, sagt sie: Es waren ihrer Viele, theils aus Burgund, theils
aus Chevenez und Reclsre, von welchen sie aber Niemanden kannte.

Ihr Gebieter holte sie zwischen 8 und 9 Uhr Abends ab, als ihr Mann
nicht zu Hause war, nahm sie auf seine Schultern und trug sie fort/
sie kam erst nach Mitternacht zwischen 1 und 2 Uhr wieder heim.

Dieses Mal hatten sie keine Tische, sondern es waren Tischtücher auf
der Erde ausgebreitet/ sie hatten silberne und hölzerne Becher und

Schüsseln, woraus sie tranken. Ihrer Ansicht nach waren es etwa

00 Personen, welche sich über die ganze Wiese gelagert hatten. Sie
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sagt ferner noch, sie habe an der Kirchenuhr in Pruntrut die Stunden
schlagen hören, und da sie Bäckersfrau sei und sie auf den folgenden

Tag für die Kunden drei Schub Brod zu backen hatten, fürchtete sie,

sie möchte zu lange ausbleiben und bat ihren Gebieter, welcher sie

hergetragen hatte, sie wieder nach Hause zu bringen, worauf dieser sie

tvieder auf seine Schultern nahm und nach St> Ursitz trug, wo sie

ungefähr eine Stunde nach Mitternacht ankam."

Aehnlich lauten die Aussagen der Johanna Besatte van St. Ursitz

(1583):

„lutsrroAss slls tust samais au Lalzdatlr st gui tust
avse slls st su guslls zzlaos st lisu st eomlusu il ^ a cks tsm^s
ou 8)^ slls eouAusust aultrss au 3al)l>atb, rssxouck gus lss Lab-
lzatlr ss tisuusut su plusieurs lisux st gu'slls ooutssss avoir
sts au ckit Fabbatli su uuA lisu ^roelis Dlisvsus^ oû gu'il a uns
lzslls prairis st sst es zzroelis Drsussuat. Dt a suvirou cksux

aus st z- trsuvat la tsmms cksbau NaiZrs st la msrs Dsuuat
st ^lusisurs autrss xsrsouuss su uombrs äs zzlus cks viuZt. Nais
us los oouAusust, ear lss uus zzarlaisut allsmauck, los aultrss
romain st mssius auleuuss sstaisut cls DourAoZus. lutsrroZss
«staut au 3abl>atli zzur sussiulils autrss cks Drsussuat s^ slls avait
szoiut baiss sou mr. Dit gue ils out cks oostums toutss so rs-
trouvaut au Lalzlzatli gus il tault gu'uus elraseuus Uaiss sou mr.
au cksrrisr st sst es à tlisurs cks miuuit ou suvirou. lutsrroZss
somms oils s'z^ trsuva st à gusl sour st à gusl tsm^s, rsspouck

g^us o'sstait uuA souckz-- a cksux aus ou surivou, lors gu'slls
cksmsurait su la tour cks la xorts cku Doubs, sstaut sou mar^
Kua^s (Aust) xour lors, st sou marv sstaut alls souusr lss usut
lrsurss eomms Aust, sou ckit mr. Nallvaillaut la viut elrarZsr st
l'smxorta st tust tout iueoutiusut ^roelis cks Drsussuat au ckit

Labloatli. Dt sstaut ckaussrsut, mauZsrsut st rossiZusursut
g)ar sussmlzls, avaisut cku viu st ckss elrosss tout uoir eomms ckss

raisius st à sou ackvis cku ^paiu gulestait tout mo?, ckss Aoubs-
1st?! ck'arZsut. Dt estait assis zzroelis cks sou mr. au elrsmiu
cksvsrs Dourrsutru^ au bout cksssoulz tout à tsrrs.^

Im Prozeß der 70jährigcn Johanna Vnillat von Cornol (l594)
heißt es:
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^lltnalsinsiit clit c^ue nuietammsut par plusieurs toi s elle od

aultres ses complices se seraient trsuvss sur ltspav oû c^us soir
maître la portait srrr soir clos, par tois gu'ells avait opinion
cl'sstrs à oìrsval st clsssus rrris peste plus pstits cz^u'un poue st.
aultrsskois clsssus uns toroìratts qu'elle engraissait cl'ung un-
gant gus sorr maistrs lui avait clonns à ost elîsot. Da sortis cls sa

maison estait par les terrestres, par la olreririiree orr par la ports. ^

Johanna Magni (1594) von Montigney erzahlt/ sie sei einmal

am Sabbath hinter dem Schlosse von Florimont gewesen. „Da se

trsnvaient plnsienrs anltres gus clansaisnt; guancl à elle le clan-
ssrnsnt ne 1rr)i plsust, ains tat clnrarrt l'assemlrles assise proelrs
cl'ung Unisson avso uns tsinins nommes la Dsvallatts, laguellu
a anssi sts sxêeute. De tsnrps cls laclits assemplss tut cl'sn-
viron rrns lrsnre et àsnr^s, st ponr s'en retourner ells print une
ranrasss lrazc <ls part le Dialzls. Jures rnontant sur laclits ra-
ruasse elle estait ineontiuant en sa maison. Interroges si en
luzc clèlivrant uns rainasse elle pourrait taire l'sprsuvs cls son
clit, rssponâ «pus non, car aussitost qu'elles estaient saisies an
eorps st renâus prisonnières toute puissanos leur estait tollue.^

Von besondern! Interesse sind die Geständnisse der beiden Schwestern

Dorothea und Agnes Bartin von Reinach und des Jakob Süry
von Muttenz, die „auf den 11. September 1577 zu Arlaßheim für
das Malefizrecht gefielt, beklagt und auf Jr bekhennen zum feuer
verurtheilt worden sind."

Dorothea bekennt: Sie und Jr Schwester Agnes Seyen auf ein

nacht auf ein bescn gsesfen und die stieg abgeritten. Da sey ein Thier
wie ein Geiß gestanden, daruf si gesessen und durch den Garten
hinab, den bach hinaufgefahren. Und der Süry sei auch bei Inen ge-

sin und hab Inen zu Danz pfiffen und ein Irrlicht hab mit Jrem
buben danzet, und Jr schwester bub habe Rote eleid angehapt, und

der Ire schwarze. Demnach seyen si heim gangen, und zechet.

„Item Si sey melich mal auf Brattelen matten gesin und der

Süry auch, der habe uff ein Theiler zu Danz gemacht, und der böß

,uff eine Sackpfifen. Sie haben pfiffen und trumet, und allerley for
kleider gehapt, Plaw und Roth. Item ettwa wenn si gefarrn, hab
si den besen oder gablen mit schlangen krut bestrichen, ins Teufels
Namen."
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Deren Schwester Agnes bekennt: Daß si mit der schwester uf
einem besen die stiegen abgeritten. Da sey ein schwarzer Hund

gestanden^ uf den si gesessen und bald für den bach außhin khommen,
und ansahen zu danzen, ein Jede mit Jrem buben. Und der Süry
sey bei Inen gesin und Inen zu Danz gemacht. Und Jr Bub und
der Süry habend beid gleichling cleid angehapt. Da si nun danzech

Seyen si wider gangen, und zechet, denn si wein mit Inen bracht..
Und zum letzten sei wahr, daß ir bub und Jr schwester si oft er-

maut, sie soll mit Inen uf Prattelen matten faren. Si sey aber nie-

drufkhomen."
Jakob Süry bekennt: Er sei mangmal aus Brattelcn matten

gesin, da sey ein dürrer banm und ein Ring darumb sie ettlich mal
gewesen. Dann hab er win gholet im Dorf Brattelen. Da si denw

um den Baum danzet und allerlei gut leben ghan. Sy seyen auch
eine Jede mit Jrem Puben schlafen gangen, und er mit seiner Müf-
fin unter ein Paum, und dannach wunderbarlich wieder heimbgefarren
uf einem besen, da der büß da formen lind er hinde im gesessen. Seyen
eh denn einer möchte ein Ey essen daheini gesin." —

„Item Margareth von M. sey vor 9 Wochen zu Im kommen, und

im bevvlhen, daß er ans ein Sambftag zu Jr zum Schlattbrunuerr
kommen solt. Das habe er than. Und sey er und sein gespann mit
im geritten auf einein Thiere, hatte lange Ohren wie ein Esel. Da.
funden sie den besten wein, den er sein lebenlang nie trunken und-

fleisch und kein brot, hetten gar gut leben und Jr faßnacht."
Einige neue oder von frühern abweichende Angaben enthalten,

noch die folgenden Geständnisse:

Aignelatte Fouvent von Bonfol erzählt 1609 vom Sabbath : „Hu'slls-
oonAnoissait mssms lls Aranclss clarass gu'sstozmnt pompsuss-
msnt vsstuss clont V su avait aulsunss hu'sstovsnt „bossslisss"
attrn c^u'on ns lss oonAnsut, lssyusllss apportaisnt clss eoppss cl'or
st 6'arAsnt, gu'on bsuvoit às clans às don vin rouZs st taisaient
Arancl olrair, st llsmsursrsnt snviron trois lrsurss, puis sn unA
moment olraoun clss maîtrss reportait la sisnns, st clit avoir ssts-

au clit Laddatlr portss st reportes par sou mr. par plusisurs tois.
st yus la prsmisrs tois au clit Faddatd st'on clanssoit avss uno
llsuts st tadourin st les aultrss tois avss uns oornsmsuss. —
Ilt cls la Zraisss slls s'sn clsdvoit oinclrs st sn trottsr unA psm
uns ^ramasse", layuslls il tallait possr sur uns ssills cls trois^
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plsds gus tust rsuvsrsss. Ht puls ursttrs Is. dlts rsmssss sutrs
sss jsurbss s dlrs: (Unleserlich) Ut. tout lusoutiusut sstslt por-
tos su. Lsbbstlr.^

(Uebersetzung): „Es wären daran selbst vernehme und prächtig
gekleidete Damen, deren einige Masken trugen, damit mau sie nicht
kenne. Sie brachten goldene und silberne Becher, aus welchen man

guten Rothwein trank) auch hatte man gutes Essen. Sie blieb etwa
drei Stunden, worauf in einem gegebenen Momente jeder Gebieter

seine Hexe zurücktrug. Sie erzählt, sie sei mehrere Male von ihrem
Gebieter an den Sabbath und wieder heimgetragen worden. Das erste

Mal, als sie am Sabbath gewesen, habe man auf eine Flöte und ein

Tambourin getanzt, die andern Male auf einen Dudelsack. — Mit
dem Fett mußten sie sich salben und etwas davon an einen Besen

streichen, welchen man auf einen umgekehrten Zuber mit drei Füßen
stellen myßte. Hierauf nahm man genannten Besen zwischen die Beine
und sagten einen gewissen Spruch her, und sofort wurde sie an den

Sabbath getragen."
Lîlsudius (lllbottst äs Burrs (1609) soutssss, „gu'sllss sl-

Isisut s Lslibsblr a krault ds I?srsdls svso Isurs urrs. oü gu'sllss
u'^ gut! lzsusgusts gu'uus tols paras gus la dits dssgustts os

-sourpsZus svslt pourts ds Is olrsir st du Anloollst. Itsm sou-
tssss gus psr uns Isis slls st touttss Isurs oourpsgmls tursut à

Äslzst uuistsiumsut su psrsdls plus lzss gus 1s srolx, psrss
gus Isurs mrs. us Iss voullursut soutlrlr u^ Islsssr s^ prss ds
Isvsut dlt srolx. bit szmut suros 1s dlts dlsuds dlt dssus st kalt
Is srAus ds srolx, dlssut volllst uns srolx, tout tut psrdus st ss-
vsuouls, ds msulsrs gu'sllss rsvludrsut touttss su Isurs urslsous.
dlt sstslt ss uuA Lsmlzsd^ s solrd

Erarde Baichault von Pruntrut (1615) ritt auf einem mit Salbe
bestrichenen Besen nach Bure an den Sabbath. Auf Befehl ihres
'Gebieters that sie in ihr Hemd einen Besen (uns sssouvs), das sie

so neben ihren Mann in's Bett legte/ auf diese Weise entdeckte er

nicht, daß sie au den Sabbath ging. Dort aßen und tranken und

tanzten sie/ indessen wurden die Einen besser gehalten (trslts) als die

Andern.
Ganz vereinzelt steht Margarethe Baichaulx von Courtemaiche

(1615) da, indem sie bekennt, man habe am Sabbath Menschenfleisch

gegessen.



Eine besondere Spezialität der Hexen war bekanntlich das Hag
einfachen. Diese Kunst lehrte sie natürlich der Böse. Der schon oben

genannten Johanna Besatte von St. Ursitz gibt der Teufel folgendes
Rezept zum Hagelmachen: „sisu'oUs äsvait traxpsr äsaus nus ton-
tains avss uns xistits vsrZs lzlanslrs äs sosulärs st clirs sn trag»-

xant: Nal tsmxis approsirs to)- st tait ss gus ls Nialtait voulära,
st gus suros 1a Zrssls visnärait." (Uebersetzung.) „Sie müsse

mit einer kleinen weißgeschälten Haselruthe in einen Brunnen schlagen
und dabei sprechen: Unwetter, komm' heran und thue, was der Böse

will, und daraus werde der Hagel kommen."

Sie erzählte dann, sie habe einmal mit der Ruthe in den Brunnen
geschlagen, aber es habe bloß geregnet. Darüber beklagte sie sich bei

ihrem Gebieter, der ihr sagte, sie habe nicht stark genug geschlagen.

Ein ander Mal ging es ihr aber besser.

^Dlls st 1a msrs Dainat so rstrouvsrsnt x>ar snssmlzls x»roslrs
1s moulin LRoulat st estant vsnuss ^usgu'au lmult äs 1a äits
montaAns, eommsnoa la mèrs äu äit Itainat à äirs à la äits
äslrannstts si slls avait âszà tait losausouzz äs mal; à guoz- rss-
xonä.- gas ou)- st x>1us gus tro^). Vinärsnt snkin si avant sn
gzroxws gus estant au bas äu Uisslroux g>roslis ä'uns tontains
estant ss xrsD, oonvinrsnt ^zar snssmlzlk äs tairs äs 1a Arssls
st x>our ss tairs, sommsnosrsnt toutss äsux avss uns oliasouns

uns Ulanops vsrZs äs soulärisr à trazz^zsr äsans 1a äits tontains
sn äisant: Zrssls ^uisss tu äsvsnir ^>our 1s maltait st sures il
^ vint äs la Arssls gu'sstait msnus, gu'ils kirsnt à olisoir allen-
tour äs (üortsmaltruzs Dit sn aultrs <gus avant tairs la äits
Zrssls leurs maitrss Isurs tsirsnt lss äitss vsrZss, Issgusllss ils
psllirsnt avss lss äsnts, äspuis lss snAraisssrsnt st lsur äonns-

rsnt, st sn lsur äonnant, lsur oräonnant allsr tairs 1a äits Arssls."
(Uebersetzung). „Sie und die Mutter Fainat gesellten sich eines

Tages bei der Mühle Choulat zusammen, und indem sie oben auf dem

Berge angekommen waren, fragte jene Fainat sie, ob sie schon viel

Unheil angerichtet habe. Daraus antwvrtete sie: Ja, mehr als genug.
Sie kamen in ihrem Gespräch so weit, daß sie unten am Pichoux bei

einer Quelle aus der Wiese eins wurden, sie wollen Hagel machen,

und zu diesem Zwecke fingen sie beide an mit einer geschälten Haselruthe

in genannte Quelle zu schlagen, indem sie sprachen: Hagel, mögest
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du zum Unheil gedeihen — und darauf kam ein Hagel, aber nur kleine

Körner, welche sie in der Umgegend von Courtemautruy fallen ließen.
Sie sagte ferner noch, ehe sie genannten Hagel machten, haben ihre
Gebieter ihnen die besagten Haselruthen zubereitet, welche sie init den

Zähnen schälten, sie hierauf salbten und ihnen dann gaben und

befahlen, sie sollten nun Hagel machen."

In ähnlicher Weise erzählt auch Marie Maigre von Courfaibre,
wie ihr Gebieter Karmuß sie und zwei andere Frauen an einem Sabbath

Hagel machen lehrte: Usur clonnsrsnt àes jassons cls ouzcclrs

es qu'est oruzc cl'ang an, gullls tinrsnt sn premier lisa par cleans

leurs mains, puis lss mancls aulsungs tours à la rouclsur par
cls ans la clits tontalne et krappsr avss leellss verges cls ans l'sau,
qu'elles teront grssles. Os qu'elles tirent, st avaient auprès
cl'sllss cls gros rnonesl cle greslss czu'sllss taisaient, puis la get-
taisnt sn lrault avse lsurs verges gus aves la clits gresls s'en
allait truant elles essssnt cls trapper, leurs mrs. Isur cli-
rent: trappes, trappes, st vous sn terss lzeauleoup, pour es gus
guant l'on eoinmsnyait cls sonner lss oloellss pour Is temps,,
éliss n'avaisnt plus cls tores pour taire cls tsls malvais temps. ^

(Uebersetzung.) „Er gab ihnen einjährige Haselzweige, welche

sie zuerst eine Zeit lang in der Hand halten mußten. Hierauf hieß

er sie einige Mal um die Quelle herumgehen und dann nut den Ruthen
in's Wasser schlagen, so würden sie Hagel machen. Das thaten sie

und hatten bald einen großen Haufen Hagelkörner neben sich, welche

sie dann mit den Ruthen in die Luft warfen, so daß sie als Hagel
fortzogen. Als sie aufhörten zu schlagen, sagte ihr Gebieter zu ihnen:
„Schlaget zu, ihr könnt noch viel machen". Als man aber die Wctter-
glocken zu läuten anfing, hatten sie keine Gewalt mehr, solches

Unwetter zu machen."

Hören wir darüber noch die im Jahre 1577 zu Arlesheim
verurteilten Hexen.

In der Urgicht der Dorothea Bartin heißt es: „Sie habe einen

Hagel gemacht: Habe Schlangenkraut und Wolfskraut genommen und
die in einem Hafen mit Wasser gesotten beim Hagedorn-Brunnen auf
Bruderholz, und sie habe Feuer und Wasser in Hafen than und das
ins Teufels Namen auf das erdtreich ußgeworfen, das sy in einer

halben Stund geschehen."
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„Item Si bekhenne, das, zur Zeit da man eine Amalia von

Thermit verprannt, sy vor 18 Jaren geschehen, habe si ein Hagel

gemacht, bey Thermit Capely, hab genommen Placken, ktetten und
klebern krut, oder Minden in Reben und in ein düpfin than, Wasser

und feür darzu und es ins Teufels Namen uß geworfen, der Hagel

sey über den halben berg gegen Reinach und Terwil gangen/'
Jakob Süry gibt im Verhör Folgendes an:
„Bor 39 Jaren sey er zu Terwilen bei einer wittsrauen dienstweiß

gewesen, die man hernach verprannt. Bei der sei er darhinder
khommen, und erstmals mit Jr zum Capeli brunnen gefarrn, uf einem

Thiere sei gewesen wie ein große Katz. Alda hab si ettwas in ein

häfeli gethan und das mit einer Nutten gerührt. Da sy ettwas uß
dem Hafen ganz wie ein Rauch oder Nebel, und ein Hagel drus worden,

gar groß, und si hab Im mit der Rutten gegen Dornach hinüber-
gwisen."

„Item er bekhenne, daß er dem Thorly (der obgenannten Dorothea

Bartin) hab helfen ein Hagel machen bei dem hagendvrn brunnen

uf Bruderholz. Da hab si ein Hafen mit Krut gehan, aber kein feur,
anders wie ein wetterleich, und er hab Jr Wasser geholet in seinem

Hut, und wenn sie drin gestochen hab mit eim steckly oder Ruten, so

hab es nit anders than, denn wenn vil große Hurnussen brumsen,
und wie ein große Winds Prut und als obs alles uß den Wurzeln
reissen woll. Und sey darnach der Hafen zersprungen, das man kein

scherben mehr hatt finden mögen."

„Item aus ein Zeit weil im der böß kein Ruw glassen, hab er

allein beim Hagendorn Brunneil ein Hagel machen wollen. Wvlt im
der nit geraten. Da hatte in der Tenfel mit eim großen Stocke an
grind geschlagen."

Es scheint somit, daß der Teufel gegen ungeschickte Lehrbuben
zuweilen auch unwirsch werden konnte.

Auf das erfolgte Geständniß, am Hexensabbath teilgenommen zu
haben, forschten die Richter nach dem Namen der Mitschuldigen.
Solche wurden indessen gewöhnlich erst nach längerm Foltern genannt.

In wie weit dabei bloß Zufall und Willkür, oder aber persönlicher

Haß nn Spiele waren, läßt sich nicht darthun. Sicher ist bloß, daß

aus diese Weise ein Hexenprozeß eine ganze Reihe anderer nach sich zog.

Besonders in den Jahren 1612 bis 1617 wurden von den Angeklagten
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oft eine Anzahl Frauen genannt, die sie am Sabbath gesehen zu haben
behaupteten. Es ist dies auch die Zeit, während welcher am heftigsten

gegen die Hexen gewüthet wurde. Wenn häufig solche als Mitschuldige
genannt wurden, die man schon wegen Hexerei hingerichtet hatte, so

lag darin die unverkennbare Absicht, nur solche zu denuuziren, denen

man nicht mehr schaden konnte. Desgleichen haben die besonders in
den spätern Prozessen häufig wiederkehrenden Angaben, die Theilnehmev
am Hexensabbath tragen Masken und seien deßhalb unkenntlich, offenbar
den Zweck, sich der Anklage Unschuldiger zu eutheben.

Das Mittel, mit Hilfe dessen die Hexen Menschen und Vieh
schadeten, war die Salbe oder das Pulver, welches ihnen der Teufel
in einer Büchse oder einem Säckchen entweder bei seiner Erscheinung
oder am Sabbath gab. Die schon früher erwähnte Margaretha Mottel,
die im Jahre 1595 in Untersuchung stand und eines Mvrgens im
Gefängnisse todt gefunden wurde, legte darüber folgendes Geständniß ab:

„I,s dit lromms luzc dslivra suoors un. saoliot asso? Aros plsiu
d'un poussât tirant sur ooulsur griso, dugusl slls a usô on
fsttaut par clos sstalolss ot sur iosstiaux. — Uar uns kois rsn-
oontrant los olisvaux «pu'allaisut looirs au pu^s clssoulz du dit
Oourtsdoulz silo fsbta do son poussât sur l'unZ, lsgusl olrsval
mourut guolguss fours après. — Itsm oonkssss (pus sont environs
3 ans, ôtant alls on la maison do Honr^ Villas du dit Lîourts-
doux à l'intsntion d'aolrotvr do l'avono, l'unA dos entants du
dit Villas, uns fsuus tillo, oourrut oontrs silo. Dors la dits Zckar-

Auorito prônant du sudit poulsat, luz? on mit sur la têts si loisir

(pus cpuslcpuss fours après la dits kills mourut."
(Uebersetzung.) „Der betreffende (ihr erschienene) Mann gab

ihr ein ziemlich großes Säckchen voll Pulver, das in's Graue spielte,

wovon sie in die Ställe und aus das Vieh geworfen hat. Als sie

einmal den Pferden begegnete, welche zur Tränke gingen, warf sie von

ihrem Pulver auf eines derselben, das einige Tage nachher zu Grunde

ging. Desgleichen bekennt sie, sie sei vor etwa drei Jahren einmal

in das Haus des Heinrich V. von Courtedoux gegangen, um von
demselben Hafer zu kaufen. Da sei ihr eines seiner Kinder, ein kleines

Mädchen, entgegengelaufen. Sie habe von obgenanntem Pulver
genommen und es ihm auf das Haupt gestreut, so daß das Mädchen

einige Tage nachher starb."
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In gleicher Weise wurde die Salbe den Thieren, die man
verderben wollte, an die Hüften gestrichen/ sie diente aber, wie wir schvw

gehört, ebenfalls dazu, deu Besen zu beschmieren, der die Hexe an
den Sabbath tragen mußte. In einem einzigen Falle, nämlich in
dem Prvzesse der schau wiederholt genannten Schwestern Bartin von
Reinach, kommt es vor, daß die Hexe die höllische Salbe selber bereitete

Dorothea gesteht nämlich, „sie hab ein Roß umbpracht. Sie hab

Wolfkrut genommen und winden in Reben, und es in einer schüssel

zertruckt, und schmär darunder than, und es dem Roß an die bein

gestrichen." Und deren Schwester Agnes bekennt, „Jr Bub hab ir
auch geraten, und sie heißen Haselwurz sieden in eim Hafen mit Wasser,

nnd das uff die gaffe schütten, und wer druf thret, dem mueß sein

Theil wol werden. Sie Habs than, sei aber niemant darum beschädigt

worden."
Es ist leicht begreiflich, daß das Vorfinden von sogenannten

Volksheilmitteln in einem Hause den Verdacht der Schwarzkunst erwecken

mußte. Solches war z. B. der Fall mit Evatte Meyrat von Noir-
niout, die 1654 wegen Hexerei gesänglich eingezogen wurde. Bei ihr
fand man nämlich allerlei Fette, womit sie ihre kranke Hüfte salbe/

ferner Wachholder-Theriak vermischt mit Wachholdersamen, ein Mittel
gegen Uebelkeit/ Olivenöl vermischt mit Branntwein, womit sie die

Hüfte salbe/ zwei kleine Stücke von einem gewissen Fett, das sie Balsam
nannte/ sie habe selben von einem Quacksalber auf dem Markte in
St. Immer gekauft und damit ebenfalls, aber ohne Erfolg, die kranke

Hüfte gesalbt/ ferner ein Stückchen Knochenmark und Hirschtalg, um
damit ein Knie zu salben, daß ihr weh that/ endlich einen kleineu

Stein, welchen sie vom Felsen in Mariastein genommen, er sei guck

gegen Zahnschmerzen und sie habe sich dessen früher oft bedient/
inzwischen seien ihr aber alle Zähne ausgefallen."

Wir haben schon Eingangs dieser Arbeit bemerkt, daß Thierärzte

und Q uacksalber leicht in den Ruf der Hexerei kamen, galten
doch alle Heilkünstler in frühern Zeiten als Zauberer. Das
geheimnißvolle Wesen, welches diesen. Leuten anhaftete, mißlungene Kuren,
wie sie eben nicht selten vorkommen mochten, konnten beim Volke leicht
den Glauben erwecken, der angebliche Vieharzt sei eigentlich ein Vieh-
verderben, wobei sie allerdings Recht haben mochten, wenn man den

Teufel aus dem Spiele läßt. Geweihte Kerzen und altheidnische
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Zaubersprüche in christlichem Gewände sind die hauptsächlichsten Mittel,
welche diese Heilkünstler anwenden. Als Illustration lassen wir das

Bekenntniß des Jakob Couchant folgen, welcher 1594 in seinem
vierzigsten Lebensjahre verbrannt wurde.

„Dit gns l'annss passes estant à Vsnclslineonrt environ lg,

8t. llsban, il lut pris 6s Dourgnard 6. 6s visiter clsnx cls sss
snlants maladss, lssgnsls il solang,, ordonnant an dit L. 6s lairs
nne obandslls cls szmr autant longue c^ns les entants st la taire
brnslsr en 1'sAliss en nom 6s Dien st 6s tons lss 3ts. st bailler
par nsul jours 6ss aulmousnos, nns torts 6s pain, oomms anssi

prsndrs guslguss lappins 6es babits 6s esllu^ on sells gns Is
dit L. avait en suspicion, ls brnslsr st en tairs 6n poussât pour
1s bailler à boire on à manZsr anx 6its snlans, st lss snlans
sures Ansriraisnt on mourraient tantost. (juand à lui sn soin-

Znant les 6its snlants il nsa 6s tsllss parollss:

blotrs ssiAnsnr à prins unA oisrAs
lilotrs Dams ln^v 6it s'il n'sstanobs
Ds touts sorts 6s maladie
Oomms il sst vra^ c^ns nostrs seigneur lut
crneitls Is Zrand Vandrsd^ sn nom 6s Dien
Is psrs, ls tils st 1s 8t. Dsprit.

l?onr soinAnsr ls bestial il nsait 6s tsllss r^tbmss:
6s soinAns sssts bests
bin nom 6e Dien ls psrs st
Is ills et ls benoist 3t. Dsprit.
Loit 6s rong's pois st 6s blans pois
st 6e touts sorts 6s pois.
Il sst vra^ «pus Is pain n'a point Iain

gns l'san cgus essts bests bolt
n'a point soil.

i^ns ls lourais gu'slls manZs n'a
point lroicl.
Ds touts sorts 6s maladie soit
ells dsZrsvs.
Oomms sss trois mots sont vra^s
Dn nom 6s Disn le pvrs ss6

Ä2
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(Nebersetzung.) „Er sagt, daß er letztes Jahr um St. Johanns,
als er in Wendelshof war, von Burkhard I. gebeten wurde, zwei
seiner kranken Kinder zu besuchen. Er behandelte sie und befahl
genanntem Burkhard, er solle eine Wachskerze machen lassen, welche so

lang sei wie die Kinder und dieselbe in der Kirche brennen lassen im
Namen Gottes und aller Heiligen und neun Tage lang einen Laib
Brod als Almosen geben. Ferner soll er einige Fetzen von den Kleider»

desjenigen oder derjenigen nehmen, die er im Berdacht habe,

dieselben zu Pulver verbrennen und dasselbe den Kindern zu essen oder

zu trinken geben, worauf dieselben entweder geheilt oder bald sterben

würden. Er selber habe beim Heilen besagter Kinder folgende Worte
gebraucht:

„Unser Hergvtt hat eine Kerze genommen, unsere liebe Frau
frägt ihn, ob diese nicht von jeder Art Krankheit befreie, so wahr
als unser Herr am großen Freitag gekreuzigt wurde. Im Namen
GvtteS des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes."

Um das Vieh zu heilen, brauchte er folgende Berse:
„Ich heile dieses Vieh im Namen Gottes des Vaters und des

Sohnes und des lieben heiligen Geistes, habe es rothes oder weißes

Haar, oder irgend welches Haar. Es ist wahr, das Brod hat keinen

Hunger, noch hat das Wasser Durst, welches dieses Thier trinkt,
noch friert das Futter, welches es frißt. Von jeder Art Krankheit
sei es befreit, so wahr diese drei Worte sind: Im Namen Gottes
des Vaters ?e."

Eines ähnlichen Zauberspruches bediente sich auch Johanna Andrä
non Coeuve, (1ö95), um Pferde zu heilen:

„Daou saiut Dwolas gab os?
Da risu us ua, st risu us soit,
Du tsrrs olrasss, uûu mal us kasss,
^.iusi puisss Zusrir ss oiroval,
Laus psrsir, st saus srsvsr
^.iusi oomms 1a digus parois âs Disu à vraz^
Du uom du pars, st du tUs st du Lt. esprit/'

Entweder einer erhitzten Phantasie oder aber der wohlberechneten

Absicht, die Richter mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, sind die

Aussagen mehrerer Hexen zuzuschreiben, im Kerker überirdische
Erscheinungen gehabt zu haben. Eine Wittwe Vaicle von Mvntignez

Vom Jura zum Schirarzwald. VIII. Z
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-1594), welche ein auf Hexerei lautendes Geständniß abgelegt hatte^
behauptete Tags darauf „czns Olsn estant llsbills sn bls-nc ssrs.it
1s. nnict psssss apzzs.ru à alls. Us rsprsnsnt Zrisvsinsnt às^

1'accnsstion izus ooutrs so^ cils svsit tait à Is, sonrnss prscs-
àsnts, tcllcuisut qu'elle vou11s.it avoir rsvocczuk la tout, pour
n'sstrs assists à'aulcuus vsrits."

(Uebersetzung.) „Der liebe Gott sei ihr letzte Nacht in weißen
Kleidern erschienen. Er habe ihr die Anklage, welche sie am
vorhergehenden Tage gegen sich selbst erhoben, ernstlich verwiesen, so daß sie

Alles, als jeder Wahrheit entbehrend, widerrufen wolle."

So will auch Margaretha Mottel (1595), nachdem sie vorher
bekannt hat, in der Nacht drei Engel bei sich im Gefängniß gesehen

haben, welche es ihr verwiesen, sich selber Unrecht gethan und
Handlungen eingestanden zu haben, die sie niemals verübt.

Ebenso behauptet Margaretha Cartaux (1613), ein weißgekleideter

Engel sei ihr im Gefängniß erschienen, habe ihr Muth zugesprochen
und seine Hilfe zugesagt/ dann sei er durch das Fenster hinausgegangen.

Auch Evatte Meyrat (1654) hat im Gefängniß zwei weißgekleidete
Kinder und eine weißgekleidete Frau mit einer Kerze gesehen.

Aber auch der Teufel erscheint seinen Opfern im Gefängnisse
wieder. Der Katharina Berlin von Courchavon (1616) räth er, AlleK
frei zu bekennen, während er dagegen die Franziska Thomas (1612)
mißhandelt, weil sie eingestanden habe.

Die Aussagen der Zeugen, sowie das durch die Folter erpreßte
Geständniß waren es in den meisten Fällen, worauf gestützt die Richter
ihr Urtheil fällten. Indessen scheint doch zuweilen der feste Glaube
der Herren zum Wanken gekommen zu sein, so in dem Falle der Elise
Poignard von Moutier-Grandval. Nachdem dieselbe zu Delsberg, wo
sie gefänglich eingezogen war und verhört wurde, am 4. Oktober 1607
ein Geständniß abgelegt, schreibt unterm 7. Oktober der Kanzler von
Pruntrut an den „lieben und getreuen Vogt zuDelsperg: Bezüglich
der Bekhandtnus der Elise Poignard: „daß Jr aussage nit dermaßen
gestaltet, daß man Jr das Leben noch zur Zeit nemmen khönne, das-

in derselben, ob Sie es freywilliglich, oder in der tortur bekhendt,
nit ausfürrlich specificiert, und laß sich die bekhantnus ansehen, als



Nie HerenProzcsse im ehemaligen Mrjidisthum Äajel, 35

waii sie auß verrückhteu sinn beschehen seye. Er solle sich deshalb,
damit nichts wider llustitium fürgenommen werde, bei unparteiischen

Leuten über Lebenswandel dieser Person erkundigen und Bericht
erstatten."

Am folgenden Tage antwortet der Vogt, die Betreffende habe ein

freies Geständniß abgelegt, dasselbe wiederholt, so daß kein Zweifel
mehr obwalten könne. Indessen sendet ihm die bischöfliche Kanzlei
unterm 9. Oktober ein neues Schreiben, dahinlautend, dieses

Bekenntniß genüge nicht, um die Angeklagte in Haft zu behalten, der

Bogt möge sich erst besser informiren. Am 25. desselben Monats
schreibt der Vogt wieder nach Pruntrut. Er ist von der Schuld der

Angeklagten vollkommen überzeugt, da sie auf ihrem Geständniß
beharre. Nichtsdestoweniger verfügt der Hof Tags daraus, sie soll ihrer
Haft entlassen, aber nachher fleißig beobachtet werden. Elise Poignard
entging zwar ihrem Schicksale nicht, da sie später wieder in
Untersuchung gezogen, im Schlosse zu Pruntrut eingesperrt und am 31.
Oktober 1699 hingerichtet wurde.

Von besonderem Interesse ist diesfalls der Prozeß der Clemence

Ouesniat von Coeuve (1609). Nach zweimaliger Folterung bekennt

dieselbe die stereotype Geschichte von der Erscheinung des Teufels,
sowie am Hepensabbath gewesen zu sein und das Vieh krank gemacht

zu haben. In dem folgenden Verhör widerruft sie aber die letztere

Aussage und ist trotz Folter zu keinem andern Bekenntniß mehr zu
bringen, als bloß mit dem Bösen Umgang gehabt zu haben.

Man hatte also hier einen Ausnahmssall, da nach dem Wortlaut
des kaiserlichen Strafrechtes bloß solche Zauberer mit dem Feuertod
bedacht waren, welche ihren Mitmenschen Schaden zugefügt hatten,
was in diesem Falle somit nicht zutraf. Was thun?

Unterm 15. Dezember 1609 sendet die bischöfliche Kanzlei in
Pruntrut ein Schreiben „an den Edlen hochgelehrten Herren Rektorn
und Regenten der hohen Schuel zue Freyburg im Breißgauw", worin
der Fall dargethan und um ein Gutachten gebeten wird. Am 21.
Dezember erfolgt das Gutachten der Universität. In demselben werden

zuerst die ?aoti Lxooiss genannt. Auf die Frage dann, „ob auch,
da gleich weder den Menschen noch dem Vieh nichts Schädliches von

Ihren widerfahren, dennoch diese Maleficantin umb deßwillen, daß
sie den christlichen Bnndt, dem sie in der heiligen Taufe verpflichtet,
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gotteslästerlich gebrochen und Gott dem Allmächtigen ab- und dem Feindt
menschlichen Heiles zugesagt, auch darauf aller dcreu verwegen wider
die Natur ehebrecherischer, sodomitischer und ketzerischer Gattung mit
dem Teufel als einem Geist gelustigklich zu schaffen gehabt, eintweder
mit der Ordinary Peyn des Feuers, oder svnsten mit dem Schwerdt
hingerichtet, oder was svnsten weiter mit ihr fürzunemmen sehe?" wird
auf den rechten Verstandt der 109 Constitution Kayser Carls deß

Fünften und des heyligen Römischen Reichs peinlichen Gerichtsordnung
hingewiesen, welcher lautet: „So iemandt den Leuten durch Zauberey
Schaden oder Nachteil zuflieget, soll man ihn strafen vom Leben zum
Todt und man soll solche Straf mit dem Fcwr thun. Wo aber
iemandt Zauberei gebraucht und damit niemandt Schaden gethan hat,
soll sonst gestraft werden nach Gelegenheit der Sach, darinnen die

Urtheyler raths gebrauchen sollen." Nach dem Wortlaut dieser

Verordnung hatte also die Angeklagte „das Leben nicht verwürckt. Denn
Petrus, welcher seinen Herrn ebenfalls verleugnet, hätte dann das

Leben ebenfalls verwürckt gehabt." sSo lautete nämlich die Folgerung
des bischöflichen Hofes.) Allein die Fakultät kann sich mit dieser

Beweisführung nicht einverstanden erklären. Da, wo ihr die peinliche

Gerichtsordnung zu milde erscheint, zieht sie die heilige Schrift zu Rathe.

Im alten Testament blxocli, sagt sie, stehe geschrieben: „Die Zauberer
sollt du nit lassen leben." Ferner: „Ich will die ienigen umbbringen
und hinweck nemmen aus meinem Volckh so zue den Wahrsagern und

Zauberern laufen und mit ihnen Unzucht treiben." Des weitern:

„Diejenigen, welche mit dem Vieh sich vermischt und sodvmitische Sünden

begangen sind vermöge göttlichen und kaiserlichen Rechtes vom
Leben zum Todt zu richten, wie geschrieben steht blxoäi am LA, um
welches willen die Stadt Sodoma mit Schwebe! und Bech vom Himmel
herabgefallen, ausgetilgt worden." Um so mehr soll also mit dem

Leben bestraft werden, wer mit dem Teufel sich vermischt. Ferner
verlangt das kaiserliche Recht, daß die ^.postàs nur Mamcluken,
das ist diejenigen, so den christlichen Glauben einmal angenommen
und nachher wiederum abfallen und andere zum Abfall antreiben, das

Leben verwirkt haben. Nun sind aber die Hexen und Zauberer

stàs, srZo. ." Der Beweis wird dann mit viel theologischem

Scharfsinn weiter geführt, besonders auch der Unterschied zwischen der

Verleugnung Petri und der Verleugnung Gottes durch eine Hexe
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hervorgehoben. Das Rechtsgutachten der Universirät Freiburg lautet
also dahin, die Angeklagte habe den Tod durch das Feuer verdient.

Nach der Halsgerichtsordnung Karls V. wurde also die Hexerei
mit dem Feuertode bestraft. Indessen wurde schon frühe eine
mildere Praxis angewendet, indem das Opfer entweder mit dem Schwerte
hingerichtet oder strangulirt und nachher der todte Körper ins Feuer
geworfen wurde. Von den cirea 80 Todesurtheilen, welche in den

Prnntruter Prozeßakten ausdrücklich erwähnt sind, wurden nur zehn

nach der ganzen Strenge des Gesetzes, also durch das Feuer vollzogen.
So wurde die obgenannte Clemence Quesniat „obgleichwvll dieselbe

zum feuer lebendig Condemnirt, jedoch aus fürpitt uud freundschaft
dieser gestalt begnadigt, daß man ihr das Haupt bei St. German
genommen und sie durch die freundschaft in den Bezirk zu St. German
hat begraben lassen."

In den meisten Fällen, so z. B. auf dem Umschlag der Prozeßakten

wegen Girard Feunat von Bure (1611) heißt es: „Verurtheilt
lebendig verbrannt zu werden: mais par ^râss il bsust (sur) la.

tests ooppss st ckss là tust ssots au tsu." Oder bei Marie Chatte
von Chevenez (1612) : „tut soncksmpnss ck'sstrs tsnaillss (mit Zangen
gezwickt) aux clsux mamsllss st bruslss vive: niais par Arâss
après sstrs ests tsnaillss tust sstrantzlss sur l'sssbslls st clsslà

ssotss au tsu." Diese letztere grausame Strafe (pinesr aux cksux ma-
msllss) ging überhaupt häufig der Hinrichtung voraus.

Lebendig verbrannt wurde unter Andern der bereits erwähnte

Jakob Couchant. Der letzte, an dem dieses Urtheil vollzogen wurde,
wäre laut den von uns durchgegangenen Akten Jean Drvz von Asuel
im Jahre 1617.

Während der Untersuchungshaft starben Einige im Gefängniß,
sei es, daß sie den Folgen der Folter erlagen oder weil sie sich selbst

den Tod gaben aus Furcht vor dem Urtheil, welches ihrer wartete.
So heißt es 1594 von einer 60jährigen Frau: „Als man sie aus dem

Gefängniß ziehen wollte, war sie todt und man fand an ihr Anzeichen,
daß sie sich selber Gewalt angethan hatte." Und in einem andern

Falle: „Ua clits lprsns s'sst, sstran^lss su la prison st ls sour
suivant a ssts sonckuits prosbs ciu Aubst st bruslss par ls maitrs
cks la sustios." Ferner: „Sie strangulirte sich im Gefängniß am
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Fenstergitter." Oder: „Hat sich im Gefängnisse mit einer Schnnr
an der Thürangel erhängt: wird verbrannt."

Wenn die Angeklagte kein Geständniß ablegte, sv ging sie trotzdem

nicht ganz leer aus. Gewöhnlich mußte sie dann „Urphed"
schwören. Darin waren oft sehr lästige Verpslichungen enthalten, sv

z. B. in dem Versprechen einer Wittwe von Alle, ihr ganzes Leben

lang zu Hause zu bleiben und dasselbe nur zn verlassen, um an den

vier Hauptfeiertagen zu beichten und zu kommuniziren. Eine Frau von
Cornol mllßte geloben: 1. Sich ordentlich und zu Aller Zufriedenheit
aufzuführen. 2. Sobald als möglich, alle ihre Sünden zu beichten.
3. Sich wegen ihrer Haft nicht zu rächen. 4. Die Kosten derselben

zu bezahlen. 5. Sobald sie wieder ausgefordert würde, in's Gefängniß
des Fürsten zu kommen, ohne Widerrede zu gehorchen.

Wir lassen hier noch in sxtsnso die Urphed folgen, welche die

55jährige Perrenatte Girard, Frau des Henri Romain von Coeuve,
im Jahre 1595 unterzeichnete, als man sie aus freien Fuß setzte.

„,Is ooZnais lilzrsmsnt st sans contraints, oomms il soit
<zus clois lonA tomps l'on m'aurait suspioionns vozus à rospsot
cls plusisurs aotss clivulZs pour souroisrs, tsllsinsnt cprs snr
prsosclantss informations avoir sstô saisis an oorps st livrss
sn prisons st tortsrsssss cls NonssiZnonr Is st 111^ lilvsscpus
cls lVasls sn son oliastsau cls l?ourrsntruzc, on soin^nsussmont
intsrrvAss js n'aurais prsuvô anlonns clssollarAo, nzc paillé ravson
pour fonclsr 1s oontrairs, niant simplsmsnt tons faits oontrs
mozc clsnonoss st par oonfrontation clss tssmoinAs oonstammsnt
maintsnns allsnoontrs cls moz?, os «pns pouvait sonftisammsnt
oooasionnsr lUsssisurs lss lranltss oftioisrs cls poursuivre la ri-
Ausur sslonA lss orclonnanoss psniplss st clroit ssorit, si sst os
c^u'a mon liumdls st oontinuslls prisrs, assists cl'uns fsrms rs-
solution st promssss cls m'amsnclsr, m'ont iosulx ZZrs. oftioisrs
os llourcllluzc rslasollôs pour ossts fois ss oonclitions suivantss.
Ursmisrsmsnt cl'assistsr tous lss climanolrss st fsstss solsnnsllss
clsvotsmsnt à l'sAliss, st vivrs en fsmms cls lnsn sslonK lss
orclonnanoss cl'iosllss. Lsoonclsmsnt âs no llantsr lss asssmlzlôss,

oomms noposs, psnisssons, oommaraZss st loures, ains prooursr
l'aclvanosmsnt cls mon mssna^s sans clivaZsr st oourrir oa st
là par lss aultrss, Risrosmsnt psnàant 1s tsrms cls tsl misn
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aslsrAisssmsnt nz^ prsnclrs, nzc provnrsr sstrs prinss snlonns
«jnsrslls av vsnAssnss sontrs monllit LsiAnsur st pririss, Nss-
«isurs Lss okllsisrs st Zsns cls sa, kamills st olisrAS, nv sontrs
lss tssmoinAS onzcs sn consigns nrsnisrs gns os soit. Lîs (Zsus

ss^ psr ssrmsnt solsnnsl snrs cls Znrclsr sb inviolslzlsmsnt ss-
«omplir, mssms su sas cl'snlonns sontrsvsntion, ou sstsut cls

os rsgniss rus rsstsblir su prison, st pour plus Arsncls solsnnits
st sssursuss jszc pris ls sisur I,nclvÌA- Nsttlrs sssrstsirs, âs

soulzsiZusr su ruou uoiu 1s prsssnt sots, os gn'il s ksit.
Douus su olrsstssu clucl it l?onrrsntrnzc os 98 su .luillst l'su

uoà-sut 1595."

(llebersetzung.) „Ich bekenne frei und ohne Zwang/ daß ich

seit längerer Zeit als Hexe im Verdacht bin, sogar um mehrerer
Handlungen willen als solche verklagt wurde, in Folge dessen ich nach

vorausgegangenen Erkundigungen verhaftet und in das Gefängniß meines

hochwürdigen und erlauchten Herrn Bischofs von Basel im Schloß zu
Pruntrut gebracht worden bin, wo ich nach einem sorgfältigen Verhör

nichts zu meiner Rechtfertigung vorbringen, noch Gründe angeben

konnte, um das Gegentheil zu beweisen, indem ich einfach alle
Thatsachen in Abrede stellte, welche man gegen mich vorbrachte und die

durch Gegenüberstellung der Zeugen beständig gegen mich aufrecht
erhalten wurden, was die hohen Beamten hinreichend veranlassen konnte,
nach der Strenge der Peinlichen Verordnung und des geschriebenen

Rechtes zu verfahren. Indessen haben aus meine demüthigen lind
inständigen Bitten, verbunden mit dem festen Vorsatze und Versprechen
mich zu« bessern, mich heute diese Herren Beamten für dermalen aus

freien Fuß gesetzt, unter folgenden Bedingungen: Erstens, jeden Sonn-
nnd Feiertag dem Gottesdienst andächtig beizuwohnen und als
rechtschaffene Frau nach den Verordnungen der Kirche zu leben. Zweitens
keine Gesellschaften zu besuchen, als da sind: Hochzeiten, Kirchweihen,
Fraubasereien, dagegen meine Haushaltung zu besorgen und nicht in
andere Häuser zu laufen. Drittens, während der Zeit, da ich auf
freiem Fuße bin, keinen Streit mit meinem gnädigen Herrn und

Fürsten, seinen Herren Beamten und Vertrauten und sonstigen Würdenträgern,

sowie auch den einvernommenen Zeugen in irgend einer Weise

anzufangen noch dazu Anlaß zu geben oder mich an ihnen zu rächen.
Das habe ich durch einen feierlichen Eid zu halten und unverbrüchlich
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zu befolgen geschworen, und auch im Falle, wo ich mich einer

Uebertreibung schuldig machen würde, nach erfolgter Aufforderung wieder in's
Gefängniß zurückzukehren, und zur größern und feierlichen Bekräftigung,
dessen habe ich den Herrn Ludwig Matths, Sekretär, gebeten,
gegenwärtigen Akt in meinem Namen zu unterzeichnen, was er gethan hat.

Gegeben im Schlosse zu Pruntrut den 28. des Monats Juli des

Jahres 1535."

Hatte man gegen eine Person großen Verdacht, ohne daß indessen

hinreichende Gründe zu einem Todesurtheil vorlagen, so begnügte man
sich damit, dieselbe des Landes zu verweisen. Manche Angeklagte
bittet sich selbst diese Strafe aus, weil sie dadurch dem Tode zu
entgehen hofft. Das that z. B. im Jahre 1611 Germaine Cuttat von

Asuel, und man willfahrte ihr. Im folgenden Jahre wird sie aber
wieder gefänglich eingezogen, weil sie Asuel nicht verlassen hat,
vorgeblich weil sie krank war. Sie wird hierauf nochmals ermahnt, das

Land zu verlassen, was sie thut. Aber zu Ostern des Jahres 1613
kommt sie wieder in ihre Heimath zurück. Wieder zur Verantwortung
eingebracht, behauptet sie, sie habe bei den Deutschen keinen Geistlichen

finden können, um ihr die Beichte abzunehmen und die österliche
Kommunion zu reichen. Daraufhin wird sie zum dritten Male verbannt
mit dem Bedeuten, sie solle sich nicht mehr sehen lassen, ansonst sie der

Strafe verfallen.
So mußte im Jahre 1613 auch Johanna Braissat von Coeuve

Urphed schwören und das Land verlassen, brach dieselbe aber zwei Mal.
Issiis Irrst susors xar ssutsuos bannis ciss tsrrss cis son. sx-

vsiisuos st louetôs st brusiss sur installs avso uns oro^ss cis

ZZnsis bruslants." (Uebersetzung.) „Sie wurde durch richterlichen

Spruch nochmals aus dem Gebiete ihrer Exzellenz verbannt und
gepeitscht und ihr ein glühender Baselstab (Bischofsstab) auf die Schulter
gebrannt." — Das heißt doch seine Schäfchen allzu väterlich zeichnen.

Eine mildere Form derselben Strafe war die Verbannung auf
eine gewisse Zeit. Louise Chareton von Pruntrut (1613) wurde unter
Andern auf ein Jahr aus dem Lande verbannt und mußte überdies

versprechen, Wallfahrten nach Einsiedeln, St. Claude und St. Nicolas

zu machen (gu'siis ^roit su vo^aiZs à urs. Daws clss Usrmitss, à

Zt. Oiuucls st à 8t. Moolas).
Ueber die nähern Umstände bei der Hinrichtung gibt uns bloß

ein Brief der bischöflichen Kanzlei an den Kastellan zu St. Ursitz Auf-
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schlich. Es handelt sich um die Hinrichtung der 72jährigen Johanna
Noirat von Rouges Terres im Jahre 1670. Darin heißt es: „l?our
6s tsls crimes elle serait mise au ten touts vivs et sou corps
lzrusls st rscluit en osnclrs. blsautmoins sou ^lrssss uostrs l?riucs
st KeiAusur, azcant ssAarct à sou repentir lu^ a tait grâce gu'ells
serait auparavant ckèoapitse à guoz- vous mettre? les orclrss uê-
esssaires pour l'exscution sur tlsucl^ proclrain, auquel stîst l'blxs-
outeur cls la Hauts llustics partira cismaiu et se rsuclra 6s bonus
b surs auprès cls vous, pour taire coucluirs mercrscl^ proclraiu le
bois nécessaire au lieu clu supplies, (lspeuclaut vous sortirs? la6.
llsauustts cls la prison à la reception cls la presents, la tsre? oon-
cluirs st garcler clusmsut sur la maison cls ville par bommss ex-
pers, sans permettre l'approcbs clu moncls auprès cl'ells, luzc 6s-
clarerss 6s se clispossr à la mort st à os subset vous tsrss venir
1s Idevâ ?èrs ltlorsnes (llarclien 6s Oapuoins 6ss ce lieu auprès
6'ells, pour reesvoir sa contsssion st la pouvoir accompagner sus-
gu'à la mort, attln gus par 1s mozcsn 6s ses bonnes exportations
slls tacs uns benrsnss tln "

(Uebersetzung.) „Dieser Verbrechen wegen sollte sie lebendig
in's Feuer geworfen und zu Asche verbrannt werden. Indessen hat
ihre fürstliche Hoheit, Rücksicht nehmend ans die Neue, die jene gezeigt,
sie dahin begnadigt, daß sie vorher enthauptet werden soll, weshalb
Sie die nöthigen Anordnungen treffen werden, daß die Hinrichtung
nächsten Donnerstag stattfinden kann, zu welchem Zwecke der Scharfrichter

morgen abreisen und rechtzeitig bei Ihnen eintreffen wird, um
nächsten Mittwoch das hiefür nöthige Holz auf den Richtplatz führen

zu lassen. Indessen werden Sie beim Empfang des Gegenwärtigen

genannte Johanna aus dem Gefängnisse holen, ans das Stadthaus
führen und durch sachkundige Männer gehörig bewachen lassen und
den Leuten keinen Zutritt zu ihr gestatten und ihr erklären, sie solle

sich zum Tode vorbereiten. Zu diesem Zwecke werden Sie den

hochwürdigen Pater Florentin, Guardian der dortigen Kapuziner, zu ihn
kommen lassen, um ihr die Beichte abzunehmen und sie auf den Richtplatz

zu begleiten, damit sie mit Hilfe seiner guten Ermahnungen eines

seligen Todes sterbe."
Was schließlich die finanzielle Seite dieser Prozesse und Hinrichtungen

betrifft, so wurde für jeden einzelneu Fall eine spezifizirte

Kostenuvte aufgestellt. Wir lassen als Beispiele zwei solche folgen-
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Kosten Zetul
Über Catharina, Ursanne Virols weyb, so den 16. November 1611

justifiziret.
Erstlich ist sie hioben 5 wuchen 3 Tag gefangen

gelegen, Tag und Nacht, P. 2 batzen
gerechnet, thuet 6 ,4 6 8. 8 c>.

Item ist uf der Stuben verzehrt worden, lt.
Zetels 2 4 6 8. 6 <1.

Item ist uß der Metzig genommen an Fleisch 3 u 13 8. 7 6.

Item das brot so hinab getragen worden als
14 leib und 4 Par Mutschlin 1 4 10 8. 8 ci.

Item der Kes — ,4 12 8. - <Z.

Item l'/s eimer Wein, P. 3 A 10 8. 5 4 5 8. — 6.

Item der Großweybel hat, als sie gefangklich

eingezogen worden sambt seinen Zuegebenen

verzert 3 « 11 8. 4 6.

Item die Sibner haben hieoben zwey Imbiß
gethan, P. 4 batzen, thiwt 2 4 6 8. 8 ä.

Item die 2 so sie bewacht und hieoben mit den?

gefindt gessen samb dem wein so Inen zwy-
schen den Mahlen geben, jeder ein Tag P. 15 s. 1 4 10 8. — 6.

Item Ire Taglöhn P. 6 s — 4 12 8. — 6.

Item 3 wägen holz, sambt den strauw 7 K' 10 8. — 6.

Item Mr. Hansen Besoldung 2 4 10 8. — à.

Item sein Mahl Zeit — 4 10 8. - Z.

Item dem Großweybel 1 4 5 8. — à.

Item den wechtern — ,7 10 8. - 6.

Summn 39 ss 19 8. 5 à.

Verzeichnis
Was über Johanna, Jehan Jüsselats Hausfrauen von Bürr, so den

23. Dezb. 1611 mit dem Feuer gerichtet worden, gangen.
Erstlichen ist bestimbte Arme Persohn vom

19. Octbr. bis den 22. Dezbris in der ge-

fangenschnft ufgehalten worden, thuet von
65 Tag, P. 2 batzen 10 K 16 8. 8 ci.

Latns 10 4 16 8. 8 6.
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Transport 10 tt 16 8. 8 à.

Item ist durch die Malefizrichter und 24 Manu
und uf der Stuben verzert worden, laut deS

weybels Verzeichnis; 15 4 8. 4 d.

Item den wechtern, so die Mallefitzische Persohn
übernacht bewacht — K' 12 8. - 6.

Item die Sibner haben Jr Imbiß bey hos ge¬

than, P. 4 baycn 2 K' 6 8. 8 .1.

Item die Zwey so sie verwacht mid hievben init
dem gesindt gessen haben, sambt dem wein so

Inen zwischen den mahlen geben wart,
verthan tags P. 15 s. gerechnet 1 Kl 10 8. — d.

Item 2 Klafter holz, sambt dem strauw 5 A 7 s. — cl.

Item der Großweybel und seine Zuegebene
haben Zue drey underschiedlichen Mahlen zue
Büren verzert 11 Kl — 8. — 6.

Item Iren 8 haben hievbcn als sie hergefüeret
worden verzehrt 2 K' 13 8. 8 6.

Item Mr. Hansen des Nachrichters Besoldung 2 K' 10 8. — 6.

Item für sein Henkhermahl und übrige Zehrung 3 K' 8. — 6.

Item der Großweybel fordert für sein gebürnuß l n 5 s. — d'

Item 2 mahl so er mit Herrn N. zue Büren
gewesen 2 K^ 10 8. — d.

Item den wechtern — Kl 10 8. — d.

Item Ist Herrn Burgermeistern N. laut seines

beyligenden Zetuls taftret worden 12 K' 10 8. — d.

Item dem Schaffner für seine müehe 1 K° 5 8. — d.

Summa 72 ,7 16 8. 4 d.

Tss missions ds In Ismms dobsn ?srà lkosssl ds dorrsnol,
csni s ssts sxssntss Is 1 Quillst 1611.

Trsmisrsmsnt s ssts mi8s sn prison Is
28.lUsz,- 1611, st Inst sxssntss Is 1. dnillst,
tont 34 ^onr st nniot à 3 s. 4 à. tsist, 5 « 13 s. 46.

Tig, moitis dss missions cls Is, snstiss sur 1s

msison 6s vills, Isist ^onr ss port 7 K 8 s. It) 6.
.4. rs^orbsr 13 K' 2s. 2 6.
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Heport 13 êt. 2 s. 2 à.
Item pour osalx cxni l'oat Zarckse — ^ 12 s. — c>.

Itéra pur les ckespsaees ck'iesalx Zarcksars. 1 êt — s. — cl.

Ilsra poar airs toise <1s lzois 3 êt — s. — à.
Itéra poar le Zras Voelzls 1 A 5 s. — 4.
Itéra poar Isxseatsar 2 êt 10 s. — 6.
Itéra poar les cksspeaess cks l'sxêoatioa
Kaaiararara gas llolraa ?erria Hosssl doit paver oaasaat

cle la ooatrsoatioa clés lâeas cle Isa sa leurras, laiot 60 êt

lâvrs par Nsssrs. les oltrorsrs 20 A

lìssts saeor 40 K'

Diese Kosten wurden aus der Hinterlassenschaft der Hingerichteten
bestritten. Zu diesem Zwecke begaben sich die bischöflichen Beamten

au Ort und Stelle und nahmen ein Inventar über sämmtliche Mo-
bilien und Immobilien auf, welches in den meisten Fällen armselig

genug ausfiel. Kinder machte man für die durch die Hinrichtung ihrer
Mutter entstandenen Kosten solidarisch haftbar. Im Jahre 1612 klagt
nämlich Petit Jehau Vuyllemin von St. Ursitz, dessen Mutter ein

Jahr vorher als Hexe verbrannt worden war, daß seine Brüder und

Schwäger ihm nichts an die Gerichtskosten, im Betrage von 101 êt,

bezahlen wollen, wozu sie cks ^ars st asgaltats verbunden seien.

Das DêsWilaià m dr» I»ra-Kaàr»
am Gude des 18. Jahrhunderts.

Von Wnlther Mmm'r, Pfarrer in Schönengrund.

I.

ist ill diesen Blättern im 3. Heft des letzten Jahrgangs bei

Anlaß der Einweihung des Pestalozzi-Denkmals in Iverdvn
des großen schweizerischen Pädagogen gedacht worden, der durch

sein erstes und letztes Wirknngsfeld (Neuhof und Averdon) dem Jura
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